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Schulgestaltung

28. Parlamentarisches Patenschafts-
Programm (PPP) 2011/12

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und Kultur 
vom 4. Juni 2010 – III 354 

Im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-
Programms werden im Programmjahr 2011/12 wieder 
etwa 360 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 
15 und 17 Jahren bzw. junge Berufstätige im Alter 
zwischen 16 und 24 Jahren mit Hilfe eines Stipendiums 
des Deutschen Bundestages ein Austauschjahr in den 
USA verbringen können.

Ausführliche Informationen zum PPP erhalten Sie im 
Internet unter www.bundestag.de/ppp.

Von dieser Internetseite kann auch die erforderliche 
Bewerbungskarte ausgedruckt werden. Diese muss 
vollständig ausgefüllt bis spätestens am 3. September 
2010 (Eingangsdatum, nicht Poststempel) bei der 
jeweils zuständigen Austauschorganisation eingegan-
gen sein, damit die Bewerbungsfrist gewahrt ist.

Verkehrserziehungswettbewerb der 
Jahrgangsstufen 6 
(Förderzentren Jahrgangsstufen 8)

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und Kultur 
vom 1. Juni 2010 – III 252 

Im Rahmen der Verkehrserziehung in den Schulen 
bietet die Landesverkehrswacht Schleswig-Holstein 
e.V. auch im Jahre 2010 wieder den Verkehrserzie-
hungswettbewerb an.

Der Wettbewerb für die Jahrgangsstufe 6 (Förder-
zentren Jahrgangsstufe 8) wird im September 2010 
durchgeführt. Die Wettbewerbsunterlagen werden den 
Beauftragten für Verkehrserziehung rechtzeitig vorliegen.

Der Wettbewerb ist geeignet, die Verkehrserziehung 
in den Schulen zu vertiefen und zu unterstützen. Ich 
bitte deshalb, den Schülerinnen und Schülern in einer 
Unterrichtsstunde Gelegenheit zu geben, sich am 
Wettbewerb zu beteiligen.

Nachgefragt – wieso, weshalb, warum?
Schülerinnen und Schüler im 
Interview mit den „Neuen“

In Zusammenarbeit mit dem Offenen Kanal 
Schleswig-Holstein (OKSH) und der Beruflichen 
Schule Niebüll, Außenstelle Westerland

Bekanntmachung der Landeszentrale für politische 
Bildung vom 10. Juni 2010

Sie gehören zu den neuen Neun aus Schleswig-
Holstein. Sie drücken zum ersten Mal die Bank im 
Bundestag. Sie kommen zwar aus verschiedenen 

Parteien. Was sie aber vereint, ist, dass sie alle noch 
keine Erfahrungen mit dem politischen Alltag im 
Bundestag besitzen. Diese sammeln sie nun, in den 
nächsten Wochen und Monaten. Die „Neuen“ werden 
über ihre Erfahrungen berichten und den Schülerinnen 
und Schülern Rede und Antwort stehen. Verschiedene 
Politikerinnen und Politiker werden unter anderem dar-
stellen, wie sie den Bundestag erleben, warum sie den 
Weg in die Politik gewählt und wieso sie sich für ihre 
Partei entschieden haben.

Ansprechpartnerinnen:
Christina Batzlaff M.A., 
Landeszentrale für politische Bildung
Tel. 0431 988-5939
Gesche Zimmermann, Berufliche Schule für Gastrono-
mie Westerland/Sylt
Termin: 10. September 2010
Ort: Westerland/Sylt
Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

Sollten Sie Interesse haben, dieses Projekt auch an 
Ihrer Schule durchzuführen, wenden Sie sich an  
Christina Batzlaff.

leben, Glauben, Denken, –  
Was bedeutet es, islamisch zu sein?
In Zusammenarbeit mit der Gemeinschaftsschule 
in Bornhöved, der Türkischen Gemeinde in 
Schleswig-Holstein e. V. und DITIB Landesverband 
Hamburg e.V./Schleswig-Holstein e.V.

Bekanntmachung der Landeszentrale für politische 
Bildung vom 10. Juni 2010

Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft. Das 
kulturelle Nebeneinander bietet Identifikation und 
soziale Anbindung, aber auch Abgrenzung nach außen. 
Je nachdem, wie stark die Abgrenzung ist, entstehen 
Vorurteile. Vorurteile bilden sich gegen das Fremde. 
Fremd ist etwas, das im täglichen Umgang nicht ver-
traut ist und über das nur ein Halbwissen besteht. Um 
diesem entgegenzuwirken, werden wir uns einzelnen 
Themenbereiche zuwenden. Zunnächst werden wir 
uns mit Art. 4 des Grundgesetzes eingehend beschäf-
tigen und nach dessen praktischer Bedeutung fragen. 
Ferner ermöglicht das Projekt  einen vertieften Einblick 
in den religiösen Tagesablauf, dessen Strukturierung 
durch den Koran festgelegt ist. Weiter werden wir uns 
mit der Bedeutung des Kopftuches befassen und den 
Fragen nachgehen, welche Freiheiten der Glaube bie-
tet und wie hoch das einzuhaltende Reglement ist. Im 
praktischen Teil werden typische Gerichte zubereitet. 

Das Projekt schließt mit dem Besuch in der Moschee 
in Kiel ab. Dort werden die Schülerinnen und Schüler 
nach ihrem selbstständig erarbeiteten Fragenkatalog 
die Imamin/den Imam interviewen.
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Schulverwaltung

landesverordnung 
zur Änderung der landesverordnung über die Gestaltung der Oberstufe und 

der abiturprüfung in den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen
Vom 14. Juni 2010

Aufgrund des § 16 Abs. 1 Satz 2 und des § 126 
Abs. 3 des Schulgesetzes (SchulG) vom 24. Januar 
2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. März 
2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 356), verordnet das Minis-
terium für Bildung und Kultur den folgenden Artikel 1 
Nr. 1, 2 Buchst. a, b und d, Nr. 3 bis 21, Nr. 22 Buchst. 
b und Nr. 23 sowie Artikel 2; aufgrund § 126 Abs. 1 
SchulG verordnet die Landesregierung den folgenden 
Artikel 1 Nr. 2 Buchst. c und e, Nr. 22 Buchst. a sowie 
Artikel 2 § 2:

Artikel	1

Die Landesverordnung über die Gestaltung der Ober-
stufe und der Abiturprüfung in den Gymnasien und 
Gemeinschaftsschulen vom 2. Oktober 2007 (NBl. 
MBF. Schl.-H. S. 285), zuletzt geändert durch Artikel 6 
der Verordnung vom 10. Dezember 2009 (NBl. MBK. 
Schl.-H. S. 336), wird wie folgt geändert:
 1. § 1 Satz 3 erhält folgende Fassung:
 „Im achtjährigen Bildungsgang umfasst die Ober-

stufe die Jahrgangsstufen 10 bis 12, im neunjähri-
gen Bildungsgang die Jahrgangsstufen 11 bis 13.“

 2. § 2 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden in Nummer 2 die Worte 

„mittleren Schulabschluss“ durch das Wort 
„Realschulabschluss“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „Mittleren 
Schulabschluss“ durch das Wort „Realschul-
abschluss“ ersetzt.

c) In Absatz 5 wird das Wort „zwölfjährigen“ 
durch das Wort „achtjährigen“ sowie das Wort 
„dreizehnjährigen“ durch das Wort „neunjähri-
gen“ ersetzt.

d)  Absatz 7 wird gestrichen.

e) Die bisherigen Absätze 8 und 9 werden die 
Absätze 7 und 8.

 3. § 3 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 wird das Wort „zwölfjährigen“ 

durch das Wort „achtjährigen“ sowie das Wort 
„dreizehnjährigen“ durch das Wort „neunjähri-
gen“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) Die Sätze 3 und 4 erhalten folgende Fas-

sung:
 „Die weiteren Fremdsprachen, die Natur-

wissenschaften und das Fach Informatik 
werden in der Einführungs- und Qualifika-
tionsphase dreistündig auf grundlegendem 
Niveau unterrichtet. Eine neu beginnende 
Fremdsprache wird in der Einführungs- 
und Qualifikationsphase vierstündig auf 
grundlegendem Niveau unterrichtet.“

bb) Folgender Satz 5 wird angefügt:
 „In allen anderen Fächern wird in der 

Einführungs- und Qualifikationsphase zwei-
stündiger Unterricht auf grundlegendem 
Niveau erteilt und es werden entspre-
chende inhaltliche und methodische Kennt-
nisse sowie Einsichten in die wichtigsten 
Fragen des jeweiligen Fachs vermittelt.“

 4. In § 4 Abs. 4 Satz 3 Nr. 2 werden die Worte „aus 
zwei verschiedenen Aufgabenfeldern“ gestrichen.

 5. § 5 erhält folgende Fassung:
 „§ 5 

Verstärkungsstunden
 Zur Erweiterung des Profils oder des Fächerange-

bots wird in den beiden Jahren der Qualifikations-
phase jeweils eine zusätzliche Unterrichtsstunde 

Ansprechpartnerin: 
Christina Batzlaff M. A.;  
Landeszentrale für politische Bildung,  
Kehdenstraße 27, 24103 Kiel, Tel. 0431 988-5939. 
Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler

Sollten Sie Interesse haben, dieses Projekt auch  
an Ihrer Schule durchzuführen, wenden Sie sich an 
Christina Batzlaff.
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oder es werden in einem Jahr der Qualifikations-
phase zwei zusätzliche Unterrichtsstunden einge-
setzt. Diese werden verwendet für:
1. die Errichtung eines Seminars oder
2. ein Fach, das nicht im jeweiligen Profil der 

Schule unterrichtet wird, oder
3. die Aufstockung eines zweistündig unterrichte-

ten Faches.“
 6. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 1 bis 3 erhalten folgende Fassung:
 „(1) Der Unterricht in der gymnasialen Ober-

stufe umfasst insgesamt mindestens 97 
Wochenstunden. Davon werden im zweiten 
Jahr der Qualifikationsphase mindestens 30 
Stunden erteilt. Der Unterricht soll im Klas-
senverband stattfinden. Hiervon abweichend 
können aus pädagogischen oder organisatori-
schen Gründen für den Unterricht in bestimm-
ten Fächern Lerngruppen gebildet werden; 
dabei ist sicherzustellen, dass der Unterricht 
in den das Profil bildenden Fächern gemäß § 
4 Abs. 4 jeweils in einer Lerngruppe derjeni-
gen Schülerinnen und Schüler stattfindet, die 
dieses Profil gemäß § 4 Abs. 6 gewählt haben.

 (2) Jede Schülerin und jeder Schüler erhält 
Unterricht:
1. in der Einführungs- und in der Qualifika-

tionsphase in den Kernfächern (§ 3  
Abs. 2) sowie in den Fächern Geschichte 
und Sport;

2. in der Einführungsphase zusätzlich zu Num-
mer 1 in zwei Fächern aus dem mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Aufgabenfeld, 
in einer weiteren Fremdsprache auf grund-
legendem Niveau, in einem der Fächer 
Kunst, Musik oder Darstellendes Spiel 
sowie in den Fächern Geografie, Wirt-
schaft/Politik und Religion oder Philosophie;

3. in der Qualifikationsphase zusätzlich zu 
Nummer 1 in zwei naturwissenschaftli-
chen Fächern oder in einem naturwissen-
schaftlichem Fach und einer fortgeführten 
Fremdsprache, in zwei der Fächer Wirt-
schaft/Politik, Geografie und Religion oder 
Philosophie; in zwei Schulhalbjahren muss 
Religion oder Philosophie unterrichtet 
werden; eine auf grundlegendem Niveau 
unterrichtete Naturwissenschaft kann durch 
Informatik ersetzt werden, wenn dieses 
Fach bereits in der Einführungsphase unter-
richtet wurde und ein weiteres naturwissen-
schaftliches Fach unterrichtet wird;

4. im ersten Jahr der Qualifikationsphase 
zusätzlich zu Nummer 1 in einem der 
Fächer Kunst, Musik oder Darstellendes 
Spiel.

(3) Schülerinnen und Schüler erhalten
1. im sprachlichen Profil in der Einführungs- 

und Qualifikationsphase Unterricht in drei 
Fremdsprachen,

2. im naturwissenschaftlichen Profil in der 
Einführungs- und Qualifikationsphase neben 
dem Kernfach Mathematik Unterricht in drei 
Fächern aus dem mathematisch-naturwis-
senschaftlichen Aufgabenfeld,

3. im gesellschaftswissenschaftlichen Profil 
in der Einführungsphase neben dem Profil 
gebenden Fach jeweils dreistündigen 
Unterricht in zwei weiteren Fächern des 
gesellschaftswissenschaftlichen Aufgaben-
feldes; in der Qualifikationsphase Unterricht 
in vier Fächern des gesellschaftswissen-
schaftlichen Aufgabenfeldes,

4. im ästhetischen Profil in der Einführungs- 
und Qualifikationsphase neben dem Profil 
gebenden Fach durchgängig Unterricht in 
einem weiteren der Fächer Kunst, Musik, 
Darstellendes Spiel; abweichend von 
Absatz 2 Nr. 3 im dritten und vierten Schul-
halbjahr der Qualifikationsphase Unterricht 
nur in einem der Fächer Wirtschaft/Politik, 
Geografie, Religion oder Philosophie;

5. im sportlichen Profil in der Einführungs-
phase vierstündigen und in der Qualifi-
kationsphase fünfstündigen Unterricht im 
Fach Sport, wobei der Unterricht verbind-
liche Anteile in Sporttheorie umfasst; in der 
Qualifikationsphase zusätzlich Unterricht in 
einem weiteren Fach.“

b) In Absatz 4 werden die Worte „im ersten Jahr 
der Qualifikationsphase“ gestrichen.

c) In Absatz 6 Satz 1 wird das Wort „dreizehnjäh-
rigen“ durch das Wort „neunjährigen“ ersetzt.

 7. § 7 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
 „(4) Zahl und Umfang der Klassenarbeiten und 

der diesen gleichwertigen Leistungen werden 
durch das für Bildung zuständige Ministerium 
festgelegt. Gleichwertige Leistungen können 
sein:
1. schriftliche Hausarbeiten;
2.  Projekte, darunter auch experimentelle 

Arbeiten im naturwissenschaftlichen 
Bereich;

3. Referate oder
4. andere Präsentationen.“

b) Die Absätze 5 und 9 werden gestrichen.
c) Die bisherigen Absätze 6 bis 8 werden die 

Absätze 5 bis 7.
d) Im neuen Absatz 6 erhält Satz 2 folgende Fas-

sung:
 „Nimmt die Schülerin oder der Schüler nicht 

am Unterricht teil und beruft sie oder er sich für 
das Fehlen auf gesundheitliche Gründe, findet 
§ 4 Abs. 1 Satz 4 und 5 der Landesverordnung 
über die schulärztlichen Aufgaben vom 16. Juli 
2008 (NBl. MBF. Schl.-H. S. 267) entspre-
chende Anwendung.“

 8. § 8 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
 „(1) Die Abiturprüfung besteht aus vier oder 

fünf Prüfungen in unterschiedlichen Fächern. 
Es werden drei Prüfungen schriftlich auf 
erhöhtem Anforderungsniveau abgelegt. Die 
vierte Prüfung kann wahlweise als mündliche 
Prüfung oder als Präsentationsprüfung abge-
legt werden. Die Schülerin oder der Schüler 
kann wählen, ob sie oder er zusätzlich eine 
fünfte Prüfung ablegt. Die fünfte Prüfung kann 
wahlweise als mündliche Prüfung in einem wei-
teren Fach auf grundlegendem Niveau oder als 
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„besondere Lernleistung“ erfolgen. Kernfächer 
können nur erstes oder zweites Prüfungsfach 
sein. Abiturprüfungsfächer können alle Fächer 
sein, für die Abiturprüfungsanforderungen in 
Schleswig-Holstein bestehen.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:
 „Zu Beginn des dritten Schulhalbjahres der 

Qualifikationsphase teilt die Schülerin oder 
der Schüler der Schule mit, in welchen 
Fächern die Abiturprüfung abgelegt wer-
den soll.“

bb) Folgender Satz 2 wird eingefügt:
 „Sie oder er entscheidet über die Form der 

vierten Prüfung und darüber, ob und in wel-
cher Form eine zusätzliche fünfte Prüfung 
abgelegt wird.“

cc) Der neue Satz 3 wird wie folgt geändert:
 In Nummer 4 wird das Wort „belegt“ durch 

das Wort „unterrichtet“ ersetzt.
 9. § 10 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 5 werden die Worte „drei oder vier“  
 durch die Worte „mehr als zwei“ ersetzt.

b) Absatz 6 erhält folgende Fassung:
 „(6) Hat sich die Schülerin oder der Schüler 

für die Ablegung einer fünften Prüfung in Form 
einer „besonderen Lernleistung“ entschieden, 
wird ein in dieser abzuhaltendes Kolloquium so 
durchgeführt, dass die Note mit den Ergebnis-
sen der mündlichen Prüfungen oder der Prä-
sentationsprüfungen bekannt gegeben werden 
kann.“

c) Absatz 7 erhält folgende Fassung:
 „(7) Alle Prüfungen eines Prüflings in der Form 

einer mündlichen Prüfung oder einer Präsenta-
tionsprüfung sollen am selben Tag stattfinden. 
Prüflinge mit mehr als zwei Prüfungen entschei-
den, ob sie an einem oder an zwei aufeinander 
folgenden Tagen geprüft werden wollen.“

10. In der nach § 10 folgenden Bezeichnung für den 
Unterabschnitt 1 werden die Worte „in den Kern-
fächern und dem Profil gebenden Fach“ gestri-
chen.

11. In § 11 Abs. 6 Satz 1 werden die Worte „, in 
einem weiteren schriftlichen Prüfungsfach vier 
Zeitstunden“ gestrichen.

12. Die nach § 12 folgende Bezeichnung für den 
Unterabschnitt 2 erhält folgende Fassung:

 „Unterabschnitt 2: 
 Weitere Abiturprüfung 

(vierte und fünfte Prüfung)“
13. § 13 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „an der münd-
lichen“ durch die Worte „über die schriftlichen 
Prüfungen hinaus an der weiteren“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird das Wort „mündlichen“ durch 
das Wort „weiteren“ ersetzt.

14. § 14 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden vor dem Wort „mitgeteilt“ 
die Worte „oder der Präsentationsprüfung“ 
eingefügt.

bb) Satz 3 erhält folgende Fassung:
 „Bewegliche Ferientage bleiben für die 

Frist nach Satz 1 unbeachtlich.“

cc) In Satz 4 werden vor dem Wort „unter-
richtsfrei“ die Worte „oder Präsentations-
prüfung“ eingefügt.

b) Absatz 3 wird gestrichen.
c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.

15. § 15 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „das 

Seminar oder die Präsentation“ gestrichen.
b) Absatz 4 Satz 4 wird gestrichen.

16. § 16 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift „§ 16 Verfahren“ wird ersetzt 

durch die Überschrift „§ 16 Mündliche Prü-
fung“.

b) In Absatz 10 Satz 1 werden die Worte „und 
kein Ausschlussgrund nach § 81 Landesver-
waltungsgesetz vorliegt“ angefügt.

17. § 17 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift „§ 17 Präsentation“ wird 

ersetzt durch die Überschrift „§ 17 Präsenta-
tionsprüfung“.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 wird gestrichen.
bb) Der neue Satz 1 wird wie folgt geändert:
 Vor dem Wort „so“ werden die Worte „für 

die Präsentation“ eingefügt“.
c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung:
 „Die selbstständige Präsentation umfasst 

höchstens 10 Minuten, das Kolloquium 
mindestens 20 Minuten.“

bb) Satz 3 wird gestrichen.
d) Folgender Absatz 4 wird angefügt:
 „(4) § 16 Abs. 5 bis 7 und 9 bis 10 findet ent-

sprechende Anwendung.“
18. § 18 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 erhält folgende Fassung:
 „Eine „besondere Lernleistung“ kann entweder 

als eine der Leistungen des Blocks I gemäß 
§ 20 Abs. 4 oder als zusätzliche Prüfungsleis-
tung gemäß § 20 Abs. 6 (Block II) ins Abitur 
eingebracht werden.“

b) Satz 2 wird gestrichen.
c) Der neue Satz 2 erhält folgende Fassung:
 „Die Arbeit an der „besonderen Lernleistung“ 

wird von einer Lehrkraft der Schule betreut.“
d) Folgender Satz 3 wird eingefügt:
 „Die Arbeit ist auf ein Jahr begrenzt.“
e) Folgender Satz 6 wird angefügt:
 „Lässt sich die „besondere Lernleistung“ einem 

Aufgabenfeld zuordnen, gilt sie gemäß § 8 
Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 als Abiturprüfungsfach.“

19. In § 19 Abs. 4 Satz 3 werden die Worte „zu bele-
genden“ durch das Wort „unterrichteten“ sowie 
das Wort „belegter“ durch das Wort „unterrichte-
ter“ ersetzt.

20. § 20 wird wie folgt geändert:
a) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fas-

sung:
 „(2) In Block I gehen 36 in den vier Schulhalb-

jahren erzielte Einzelergebnisse aus der Quali-
fikationsphase ein. Eines dieser Einzelergeb-
nisse kann eine „besondere Lernleistung“ sein 
(§ 18 Abs. 1). Die Einzelergebnisse werden 
nach der Formel in Anlage 4 in Punkte umge-
rechnet. Insgesamt müssen mindestens 200 

Anl.



Schule

NBI.MBK.Schl.-H. 2010 163

Punkte und dabei 29-mal mindestens jeweils 
fünf Punkte in einfacher Wertung erreicht wor-
den sein. Keine der Leistungen darf 0 Punkte 
betragen.

 (3) In Block I einzubringen sind mindestens die 
Ergebnisse der Qualifikationsphase aus vier 
Schulhalbjahren
1. in den Abiturprüfungsfächern
2. in dem Kernfach, das nicht als Abiturprü-

fungsfach gewählt ist;
 darüber hinaus ist sicherzustellen, dass da- 

runter sich befinden
1. vier Ergebnisse aus Naturwissenschaften
2. vier Ergebnisse aus den Profil ergänzenden 

Fächern
3. ein Ergebnis aus dem ästhetischen Bereich 

(Kunst oder Musik oder Darstellendes 
Spiel)

4. im Fall einer neu begonnenen zweiten 
Fremdsprache gemäß § 6 Abs. 6 zwei 
Ergebnisse dieser Fremdsprache aus dem 
dritten und vierten Schulhalbjahr der Quali-
fikationsphase

5. zwei Ergebnisse Geschichte
6. zwei Ergebnisse aus der Fächergruppe 

Geografie und Wirtschaft/Politik
7. zwei Ergebnisse Religion oder Philosophie.“

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird die Zahl „40“ durch die Zahl 

„36“ ersetzt.
cc) Satz 3 wird gestrichen.

c) Absatz 6 erhält folgende Fassung:
 „(6) In Block II gehen die Leistungen der 

einzelnen Prüfungen gemäß § 8 gleich gewich-
tet ein. Dies gilt nicht für eine „besondere 
Lernleistung“, wenn diese als Einzelergebnis 
gemäß Absatz 2 in Block I eingeht. Die Leis-
tungen werden nach der Formel in Anlage 4 
in Punkte umgerechnet. Insgesamt müssen 
mindestens 100 Punkte erreicht werden. Dabei 
müssen im Fall von vier Prüfungen in mindes-
tens zwei Prüfungen jeweils mindestens fünf 
Punkte in einfacher Wertung erzielt werden. 
Im Fall von fünf Prüfungen müssen in mindes-
tens drei Prüfungen jeweils mindestens fünf 
Punkte in einfacher Wertung erzielt werden. 
Wird eine Schülerin oder ein Schüler in einem 

Fach schriftlich und mündlich geprüft, werden 
bei der Festlegung der Prüfungsleistung die 
Punktzahl der schriftlichen Leistung und die 
Punktzahl der mündlichen Leistung gemäß der 
Anlage 2.1 im Verhältnis zwei zu eins berück-
sichtigt.“

21. § 23 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 1 wird das Wort „belegt“ durch das 

Wort „erhalten“ ersetzt.
b) In Nummer 2 wird die Zahl „19“ durch die Zahl 

„17“, die Zahl „95“ durch die Zahl „85“ sowie 
die Zahl „12“ durch die Zahl „11“ ersetzt und 
die Worte „und nicht mehr als zwei Leistungen 
unter fünf Punkten aus einem Aufgabenfeld 
stammen“ werden gestrichen.

22. § 25 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Zahl „2010“ durch die 
Zahl „2011“ ersetzt und vor dem Wort 
„Gesamtschulen“ das Wort „kooperative“ 
eingefügt.

bb) In Satz 2 wird die Zahl „2010“ durch die 
Zahl „2011“ ersetzt und nach dem Wort 
„auf“ und vor dem Wort „Gesamtschulen“ 
das Wort „kooperative“ eingefügt.

b) Absatz 4 wird gestrichen.
23. Die bisherigen Anlagen 1 bis 6.1 werden durch 

die dieser Verordnung beigefügten Anlagen 1 bis 
6.1 ersetzt.

Artikel	2	
Übergangs-	und	Schlussbestimmungen

§ 1 
Übergangsbestimmungen

Diese Verordnung findet für Schülerinnen und 
Schüler, die sich im Schuljahr 2010/11 in der Jahr-
gangsstufe 12 und 13 befinden, keine Anwendung. 
Auf Antrag findet abweichend hiervon auch für diese 
Schülerinnen und Schüler Artikel 1 Nr. 8 bis 21 sowie 
23 Anwendung. Die Schülerin oder der Schüler ist 
rechtzeitig über die Möglichkeit und die Folgen der 
Antragstellung zu beraten.

§ 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2010 in Kraft.

Anl.

Anl.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 14. Juni 2010

 P e t e r  H a r r y  C a r s t e n s e n    D r.  E k k e h a r d  K l u g 
  Ministerpräsident   Minister
       für Bildung und Kultur

Anl.
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Anlage 6 

 

Formel zur Ermittlung der erreichten Punktzahl für den schulischen Teil der 
Fachhochschulreife 

Berechung: 19⋅=
S
PE  

Dabei sind: 

E = (Gesamt-)Ergebnis 

P = Erzielte Punkte in den eingebrachten Fächern in zwei Schulhalbjahren 

S = Anzahl der Schulhalbjahresergebnisse 

Ein nicht ganzzahliges Ergebnis wird mathematisch gerundet. 
- 2 - 

Anlage 6.1 

 

Tabelle zur Errechnung der Durchschnittsnote (N) für die Fachhochschulreife 

(schulischer Teil) aus der Punktzahl des Gesamtergebnisses (E) auf der Grundlage 

von Ziff. 12 der Vereinbarung vom 07.07.1972 i.d.F. vom 24.10.2008 
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landesverordnung 
zur Änderung der landesverordnung über die Gestaltung der abendgymnasien

Vom 20. Mai 2010

Aufgrund des § 5 Abs. 4, des § 16 Abs. 1 Satz 2 und 
des § 126 Abs. 3 des Schulgesetzes (SchulG) vom 
24. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
9. März 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 356), verordnet das 
Ministerium für Bildung und Kultur:

Artikel	1

Die Landesverordnung über die Gestaltung der 
Abendgymnasien vom 8. Juli 2008 (NBl. MBF. Schl.-H. 
S. 197), zuletzt geändert durch Verordnung vom  
6. August 2009 (NBl. MBF. Schl.-H. S. 209), wird wie 
folgt geändert:
 1. § 3 Abs. 1 Satz 2 wird gestrichen.
 2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 erhalten die Sätze 2 und 3 fol-
gende Fassung:

 „Jede Schule richtet mindestens ein sprach-
liches und ein naturwissenschaftliches Profil 
ein; Abweichungen bedürfen der Zustimmung 
der Schulaufsichtsbehörde. Die Schule kann 
zusätzlich ein gesellschaftswissenschaftliches 
Profil anbieten.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 wird das Wort „drei“ durch das 

Wort „zwei“ ersetzt.
bb) In Satz 3 Nr. 2 werden die Worte „zwei das 

Profil ergänzende Fächer“ durch die Worte 
„ein das Profil ergänzendes Fach“ ersetzt 
und die Worte „aus zwei verschiedenen 
Aufgabenfeldern“ gestrichen.

 3. § 5 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:
 „(3) Schülerinnen und Schüler erhalten in der 

Einführungs- und Qualifikationsphase zusätzlich 
eine Stunde Unterricht
1. im sprachlichen Profil in dem nach Absatz 1 

Nr. 3 unterrichteten Fach,
2. im naturwissenschaftlichen Profil in dem 

nach Absatz 1 Nr. 4 unterrichteten Fach,
3. im gesellschaftswissenschaftlichen Profil 

in dem nach Absatz 1 Nr. 3 unterrichteten 
Fach.“

b) Absatz 6 erhält folgende Fassung:
 „(6) Die Unterrichtspflicht gemäß Absatz 1  

Nr. 2 gilt auch als erfüllt
1. durch eine Feststellungsprüfung in der 

Sprache des Herkunftslandes oder
2. durch den Nachweis von vier Jahren Unter-

richt in einer zweiten Fremdsprache in auf-
steigender Linie oder

3. durch eine Feststellungsprüfung in einer 
zweiten Fremdsprache, deren Kenntnisse 
außerhalb der Schule erworben worden 
sind.

 Die Feststellungsprüfung in einer zweiten 
Fremdsprache kann nur abgelegt werden, 
wenn die Voraussetzungen für eine Aufgaben-
stellung gemäß § 9 Abs. 1 gegeben sind und 
geeignete Lehrkräfte als Korrektorinnen und 
Korrektoren zur Verfügung stehen.“

 4. § 6 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Die Sätze 4 und 5 erhalten folgende Fas-
sung:

 „Die Schule stellt sicher, dass jede Schü-
lerin und jeder Schüler im Laufe der 
Qualifikationsphase in zwei verschiedenen 
Fächern je eine einer Klassenarbeit gleich-
wertige Leistung erbringt. Gleichwertige 
Leistungen können insbesondere sein:
1. schriftliche Hausarbeiten;
2. Projekte, darunter auch experimentelle 

Arbeiten im naturwissenschaftlichen 
Bereich;

3. Referate oder
4. andere Präsentationen.“

bb) Satz 6 wird gestrichen.
b) In Absatz 4 Satz 2 Nr. 1 werden die Worte 

„Jahres- oder Seminararbeit“ durch das Wort 
„Jahresarbeit“ ersetzt.

c) Absatz 6 Satz 2 erhält folgende Fassung:
 „Nimmt die Schülerin oder der Schüler nicht 

am Unterricht teil und beruft sie oder er sich für 
das Fehlen auf gesundheitliche Gründe, findet 
§ 4 Abs. 1 Satz 4 und 5 der Landesverordnung 
über die schulärztlichen Aufgaben vom 16. Juli 
2008 (NBl. MBF. Schl.-H. S. 267) entspre-
chende Anwendung.“

 5. § 8 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 2 wird nach den Worten 

„mündliche Teil der Abiturprüfung“ der Klam-
merzusatz „(mündliche Prüfung, Präsentations-
prüfung)“ eingefügt.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
 „(2) Die Abiturprüfung besteht aus vier oder 

fünf Prüfungen in unterschiedlichen Fächern. 
Es werden drei Prüfungen schriftlich auf 
erhöhtem Anforderungsniveau abgelegt. Die 
vierte Prüfung kann wahlweise als mündliche 
Prüfung oder als Präsentationsprüfung abge-
legt werden. Die Schülerin oder der Schüler 
kann wählen, ob sie oder er zusätzlich eine 
fünfte Prüfung ablegt. Die fünfte Prüfung kann 
wahlweise als mündliche Prüfung in einem 
weiteren Fach auf grundlegendem Niveau oder 
als „besondere Lernleistung“ erfolgen.“

c) In Absatz 6 werden die Worte „drei oder vier“ 
durch die Worte „mehr als zwei“ ersetzt.

d) Absatz 7 erhält folgende Fassung:
 „(7) Hat sich die Schülerin oder der Schüler für 

die Ablegung einer fünften Prüfung in Form einer 
„besonderen Lernleistung“ entschieden, wird ein 
in dieser abzuhaltendes Kolloquium so durch-
geführt, dass die Note mit den Ergebnissen der 
mündlichen Prüfungen oder der Präsentations-
prüfungen bekannt gegeben werden kann.“

e) Absatz 8 erhält folgende Fassung:
 „(8) Alle Prüfungen eines Prüflings in der Form 

einer mündlichen Prüfung oder einer Präsenta-
tionsprüfung sollen am selben Tag stattfinden. 
Prüflinge mit mehr als zwei Prüfungen entschei-
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den, ob sie an einem oder an zwei aufeinander 
folgenden Tagen geprüft werden wollen.“

 6. § 9 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) Satz 1 erhält folgende Fassung:
 „Zu Beginn des dritten Schulhalbjahres der 

Qualifikationsphase teilt die Schülerin oder der 
Schüler der Schule mit, in welchen Fächern 
die Abiturprüfung abgelegt werden soll.“

b) Folgender neuer Satz 2 wird eingefügt:
 „Sie oder er entscheidet über die Form der 

vierten Prüfung und darüber, ob und in welcher 
Form eine zusätzliche fünfte Prüfung abgelegt 
wird.“

 7. In der nach § 10 folgenden Bezeichnung für den 
Unterabschnitt 1 werden die Worte „in den Kern-
fächern und dem Profil gebenden Fach“ gestri-
chen.

 8. In § 11 Abs. 5 Satz 1 werden die Worte „, in 
einem weiteren schriftlichen Prüfungsfach vier 
Zeitstunden“ gestrichen.

 9. Die nach § 12 folgende Bezeichnung für den 
Unterabschnitt 2 erhält folgende Fassung:

 „Unterabschnitt 2:
 Weitere Abiturprüfung 

(vierte und fünfte Prüfung)“
10. § 13 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „an der münd-
lichen“ durch die Worte „über die schriftlichen 
Prüfungen hinaus an der weiteren“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird das Wort „mündlichen“ durch 
das Wort „weiteren“ ersetzt.

11. § 14 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden vor dem Wort „mitgeteilt“ 
die Worte „oder der Präsentationsprüfung“ 
eingefügt.

bb) Satz 3 erhält folgende Fassung:
 „Bewegliche Ferientage bleiben für die 

Frist nach Satz 1 unbeachtlich.“
cc) In Satz 4 werden vor dem Wort „unter-

richtsfrei“ die Worte „oder Präsentations-
prüfung“ eingefügt.

b) Absatz 3 wird gestrichen.
c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.

12. § 15 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 2 werden in der Nummer 3 

das Wort „und“ sowie die Nummer 4 insge-
samt gestrichen.

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „das 
Seminar oder die Präsentation“ gestrichen.

13. § 16 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift „§ 16 Verfahren“ wird ersetzt 

durch die Überschrift „§ 16 Mündliche Prü-
fung“.

b) In Absatz 10 Satz 1 werden die Worte „und 
kein Ausschlussgrund nach § 81 Landesver-
waltungsgesetz vorliegt“ angefügt.

14. § 17 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift „§ 17 Präsentation“ wird 

ersetzt durch die Überschrift „§ 17 Präsenta-
tionsprüfung“.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 wird gestrichen.
bb) Der neue Satz 1 wird wie folgt geändert:
 Vor dem Wort „so“ werden die Worte „für 

die Präsentation“ eingefügt“.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 2 erhält folgende Fassung:
 „Die selbstständige Präsentation umfasst 

höchstens 10 Minuten, das Kolloquium 
mindestens 20 Minuten.“

bb) Satz 3 wird gestrichen.
d) Folgender Absatz 4 wird angefügt:
 „(4) § 16 Abs. 5 bis 7 und 9 bis 10 findet ent-

sprechende Anwendung.“
15. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:
 „(1) Eine „besondere Lernleistung“ kann ent-

weder als eine der Leistungen des Blocks I 
gemäß § 20 Abs. 5 oder als zusätzliche 
Prüfungsleistung gemäß § 20 Abs. 7 (Block II) 
ins Abitur eingebracht werden. Die Arbeit an 
der „besonderen Lernleistung“ wird von einer 
Lehrkraft des Abendgymnasiums betreut. Die 
Arbeit ist auf ein Jahr begrenzt. Die Schule legt 
den Abgabetermin fest. Der Beginn der Arbeit 
sowie der Abgabetermin müssen in der schrift-
lichen Dokumentation vermerkt werden. Lässt 
sich die „besondere Lernleistung“ einem Auf-
gabenfeld zuordnen, gilt sie gemäß § 9 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 3 als Abiturprüfungsfach.“

b)  In Absatz 4 Satz 2 werden die Worte „, sofern 
dies nicht die Fachbeisitzerin oder der Fach-
beisitzer ist“ gestrichen.

16. In § 19 Abs. 4 Satz 2 werden die Worte „zu bele-
genden“ durch das Wort „unterrichteten“ sowie 
das Wort „belegter“ durch das Wort „unterrichte-
ter“ ersetzt.

17. § 20 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
 „(2) In Block I gehen 24 in den vier Schulhalb-

jahren erzielte Einzelergebnisse aus der Quali-
fikationsphase ein. Eines dieser Einzelergeb-
nisse kann eine „besondere Lernleistung“ sein 
(§ 18 Abs. 1). Die Einzelergebnisse werden 
nach der Formel in Anlage 3 in Punkte umge-
rechnet. Insgesamt müssen mindestens 200 
Punkte und dabei 20-mal mindestens jeweils 
fünf Punkte in einfacher Wertung erreicht wor-
den sein. Keine der Leistungen darf 0 Punkte 
betragen.“

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „und in 
dem Kernfach, das nicht als Abiturprüfungs-
fach gewählt ist“ angefügt.

c) Absatz 7 erhält folgende Fassung:
 „(7) In Block II gehen die Leistungen der 

einzelnen Prüfungen gemäß § 8 Abs. 2 gleich 
gewichtet ein. Dies gilt nicht für eine „beson-
dere Lernleistung“, wenn diese als Einzel-
ergebnis gemäß Absatz 2 in Block I eingeht. 
Die Leistungen werden nach der Formel in 
Anlage 3 in Punkte umgerechnet. Insgesamt 
müssen mindestens 100 Punkte erreicht wer-
den. Dabei müssen im Fall von vier Prüfungen 
in mindestens zwei Prüfungen jeweils mindes-
tens fünf Punkte in einfacher Wertung erzielt 
werden. Im Fall von fünf Prüfungen müssen 
in mindestens drei Prüfungen jeweils mindes-
tens fünf Punkte in einfacher Wertung erzielt 
werden. Wird eine Schülerin oder ein Schüler 
in einem Fach schriftlich und mündlich geprüft, 
werden bei der Festlegung der Prüfungsleis-

Anl.

Anl.
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tung die Punktzahl der schriftlichen Leistung 
und die Punktzahl der mündlichen Leistung 
gemäß der Anlage 3.1 im Verhältnis zwei zu 
eins berücksichtigt.“

18. Die bisherigen Anlagen 1 bis 5 werden durch die 
dieser Verordnung beigefügten Anlagen 1 bis 5 
ersetzt.

Artikel	2	
Übergangs-	und	Schlussbestimmungen

§ 1 
Übergangsbestimmungen

Mit Ausnahme von Artikel 1 Nr. 17 Buchst. b findet 
diese Verordnung für Schülerinnen und Schüler, die 
sich im Schuljahr 2010/11 im ersten und zweiten Jahr 
der Qualifikationsphase befinden, keine Anwendung. 
Auf Antrag findet abweichend hiervon auch für diese 
Schülerinnen und Schüler Artikel 1 Nr. 5 bis 16,  
Nr. 17 Buchst. a und Buchst. c sowie Nr. 18 Anwen-
dung. Die Schülerin oder der Schüler ist rechtzeitig 
über die Möglichkeit und die Folgen der Antragstellung 
zu beraten.

§ 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2010 in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 20. Mai 2010

Dr.  Ekkeha rd  K lug
Minister 

für Bildung und Kultur

Anl.
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Anlage 3.1

Bildung eines Prüfergebnisses bei schriftlicher und mündlicher Prüfung (Verhältnis 2:1)
Noten der schriftlichen Prüfung

    6 - 5 + - 4 + - 3 + - 2 + - 1 +
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
6 0 0 1 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 

-1 0 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 

5 2 1 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 

+3 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 

-4 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 

4 5 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 

+6 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 

-7 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 

3 8 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 

+9 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 

-10 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 13 

2 11 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 

+12 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 13 14 

-13 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 14 

1 14 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 13 13 14 15 
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landesverordnung 
über einen acht- und neunjährigen bildungsgang am Gymnasien als Schulversuch 

(G9-SchulvVO)

Vom 11. Juni 2010

Auf Grund des § 138 Abs. 3 des Schleswig-Holstei-
nische Schulgesetzes (SchulG) vom 24. Januar 2007 
(GVOBl. Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. März 2010 
(GVOBl. Schl.-H. S. 356), verordnet das Ministerium 
für Bildung und Kultur:

§	1	
Ziel	und	Dauer	des	Schulversuchs

(1) Abweichend von § 44 Abs. 2 Satz 1 SchulG soll 
im Rahmen eines Schulversuchs die gymnasiale Schul-
besuchszeit für einzelne Lerngruppen an Gymnasien 
auf neun Schulleistungsjahre mit einer entsprechenden 
Zahl von Jahrgangsstufen verlängert werden. Durch 
den Schulversuch sollen insbesondere Erkenntnisse 
gewonnen werden, unter welchen Voraussetzungen 
ein paralleles Angebot von acht- und neunjährigem 
Bildungsgang
1. Auswirkungen auf die Auswahl der Eltern unter den 

zur Verfügung stehenden Gymnasien hat
2. besondere Anforderungen an das Auswahlverfah-

ren stellt
3. eine den Lehrerpersonaleinsatz nicht erhöhende 

Lerngruppenbildung ermöglicht.
(2) Der Schulversuch ist begrenzt auf das Schuljahr 

2010/11. Die durch die Teilnahme am Schulversuch 
verlängerte Schulbesuchsdauer der Schülerinnen und 
Schüler und deren nachfolgend geregelten Bedingun-
gen des Schulbesuchs bleiben hiervon unberührt.

§	2	
Teilnahmeberechtigte	Schulen

Zur Teilnahme am Schulversuch nach dieser Ver-
ordnung sind Gymnasien berechtigt, die bereits den 
Schulversuch auf der Grundlage der Landesver-
ordnung zur Durchführung eines Schulversuchs an 
Gymnasien zur Erlangung der Hochschulzugangsbe-
rechtigung nach acht Schulleistungsjahren vom  
24. April 2001 (NBl. MBWFK. Schl.-H. S. 392), außer 
Kraft getreten durch § 9 Abs. 2 der Landesverordnung 
über die Aufnahme und das Aufsteigen im Unterricht 
nach Jahrgangsstufen an den Gymnasien (Sekundar-
stufe I) vom 22. Juni 2007 (NBl. MBF. Schl.-H. S. 189), 
geändert durch Verordnung vom 10. Dezember 2009 
(NBl. MBK. Schl.-H. S. 336), durchführen. Über die 
Teilnahme entscheidet die Schulleiterin oder der Schul-
leiter.

§	3	
Aufbau	des	Bildungsganges,	

Bildung	der	Lerngruppen

(1) Für die am Schulversuch teilnehmenden Schü-
lerinnen und Schüler umfasst die Sekundarstufe I die 
Jahrgangsstufen fünf bis zehn und die Sekundarstufe II 
die Jahrgangsstufen elf bis dreizehn. Die Berechtigung 

zum Besuch der Oberstufe wird abweichend von § 44 
Abs. 2 Satz 2 SchulG durch Versetzung in die Jahr-
gangsstufe elf erworben.

(2) Die Durchführung des Schulversuchs setzt vor-
aus, dass an den teilnehmenden Schulen im Schuljahr 
2010/11 auch mindestens zwei Lerngruppen mit acht 
Schulbesuchsjahren gebildet werden. Die Zahl der 
Schülerinnen und Schüler in jeder Lerngruppe soll 
mindestens 25 betragen. Die Anzahl der an der Schule 
für die fünfte Jahrgangsstufe vorgesehenen Lerngrup-
pen darf durch den Schulversuch nicht überschritten 
werden.

§	4	
Aufnahmeverfahren	und	Bedingungen	

des	weiteren	Schulbesuchs	

(1) Für die Schülerinnen und Schüler nach § 3 
Abs. 1 richten sich die Aufnahme, das Aufsteigen in 
nachfolgende Jahrgangsstufen, die Wiederholung 
von Jahrgangsstufen, die Schrägversetzung in eine 
andere Schulart, der Erwerb von Schulabschlüssen 
und die Entlassung nach der Landesverordnung über 
die Orientierungsstufe vom 22. Juni 2007 (NBl. MBF. 
Schl.-H. S. 177), geändert durch Verordnung vom  
16. Mai 2008 (NBl. MBF. Schl.-H. S. 149) und der 
Landesverordnung über die Aufnahme und das Auf-
steigen im Unterricht nach Jahrgangsstufen an den 
Gymnasien (Sekundarstufe I) vom 22. Juni 2007 (NBl. 
MBF. Schl.-H. S. 189), geändert durch Verordnung 
vom 10. Dezember 2009 (NBl. MBK. Schl.-H. S. 336), 
soweit sich nicht aus den nachfolgenden Bestimmun-
gen Abweichungen ergeben.

(2) Sofern die Eltern die Aufnahme der Schülerin oder 
des Schülers in eine Lerngruppe mit neun Schulleis-
tungsjahren wünschen, ist dies mit der Anmeldung für 
die Aufnahme in die fünfte Jahrgangsstufe schriftlich 
zu erklären. Übersteigt die Anzahl der Anmeldungen 
für die Lerngruppen mit neun Schulleistungsjahren die 
Anzahl der vorhandenen Plätze, hat die Schule diese 
an Mädchen und Jungen entsprechend deren Anteil an 
den Anmeldungen für diese Lerngruppen zu vergeben. 
Im Übrigen entscheidet das Los.

(3) Gelangt eine Schülerin oder ein Schüler durch 
das Wiederholen einer Jahrgangsstufe in eine Jahr-
gangsstufe, deren Lerngruppen ausschließlich auf acht 
Schulleistungsjahre ausgerichtet sind, setzt sie oder er 
den Schulbesuch unter den Bedingungen des achtjäh-
rigen Bildungsganges fort. 

§	5	
Inkrafttreten,	Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. Sie tritt fünf Jahre nach ihrem Inkrafttre-
ten außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.
Kiel, 11. Juni 2010

D r.  E k k e h a r d  K l u g
Minister 

für Bildung und Kultur
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religionsunterricht an den Schulen 
in Schleswig-holstein

Erlass des Ministeriums für Bildung und Kultur 
vom 3. Juni 2010 – III 321

Der Runderlass „Religionsunterricht an den Schulen 
in Schleswig-Holstein“ vom 21. Februar 1995 (NBl. 
MWFK/MFBWS. Schl.-H. S. 200) wird wie folgt 
geändert:
1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe „§ 6 Abs. 2 
SchulG“ ersetzt durch die Angabe „§ 7 Abs. 1 
Satz 1 SchulG“.

b) In Absatz 2 Satz 3 werden die Worte „nach Arti-
kel 21 des Konkordates zwischen dem heiligen 
Stuhl und dem Deutschen Reich“ ersetzt durch 
die Worte „nach Artikel 5 Abs. 5 des Vertrages 
zwischen dem Land Schleswig-Holstein und 
dem Heiligen Stuhl“. 

c) Abs. 3 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst: „Nähe-
res regelt der Runderlass „Kooperation in der 
Fächergruppe Evangelische Religion, Katholi-
sche Religion und Philosophie“ vom 7. Mai 1997 
(NBl. MBWFK. Schl.-H. S. 259)“.

2. § 3 wird wie folgt geändert:
a) § 3 Abs. 3 wird gestrichen.

b) Der bisherige Absatz 4 wird Abs. 3 und wie folgt 
neu gefasst:

 „Soweit in der gymnasialen Oberstufe infolge 
eines nicht ausreichenden Unterrichtsangebotes 
im Fach Religion die Zahl der vorgeschriebe-
nen Halbjahresleistungen für die Zulassung zur 
schriftlichen oder mündlichen Abiturprüfung 
nicht erreicht werden kann, können bis zu zwei 
Halbjahresergebnisse im Religionsunterricht der 
jeweils anderen Konfession aus dem ersten Jahr 
der Qualifikationsphase angerechnet werden. 
Gleiches gilt für die Einbringung der Unterrichts-
verpflichtung in der Einführungsphase. Insgesamt 
dürfen in beiden Phasen nicht mehr als zwei 
Halbjahresergebnisse aus dem Unterricht der 
jeweils anderen Konfession erbracht werden.“

3. § 4 wird wie folgt neu gefasst:
 „§ 4 

Teilnahme
 (1) Soweit für eine Konfession Religionsunterricht 

als ordentliches Lehrfach gem. § 7 Abs. 1 Satz 1 
SchulG erteilt wird, nehmen die Schülerinnen und 
Schüler dieser Konfession daran teil. Konfessionell 
nicht gebundene oder einer anderen Religionsge-
meinschaft angehörige Schülerinnen und Schüler 
können auf Antrag am evangelischen oder katholi-
schen Religionsunterricht teilnehmen.

landesverordnung 
über das außerkrafttreten der landesverordnungen über hauptschulen und 

realschulen sowie zur Änderung der landesverordnung über regionalschulen 

Vom 23. Juni 2010

Aufgrund des § 126 Abs. 1, 2 und 3 des Schulgeset-
zes vom 24. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 39, ber. 
S. 276), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 9. März 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 356), verord-
net das Ministerium für Bildung und Kultur die folgen-
den Artikel 1 bis 4 und die Landesregierung den Artikel 
1 Nr. 2 sowie die Artikel 2 bis 4:

Artikel	1

Die Landesverordnung über Hauptschulen vom  
22. Juni 2007 (NBl. MBF. Schl.-H. S. 181), geändert 
durch Verordnung vom 10. Dezember 2009  
(NBl. MBK. Schl.-H. S. 336), wird wie folgt geändert:
1. In § 13 Abs. 3 Satz 3 wird hinter dem Wort 

„Absatz“ die Zahl „2“ durch die Zahl „1“ ersetzt.
2. In § 17 Abs. 1 Satz 2 wird die Jahreszahl „2010“ 

durch die Jahreszahl „2011“ ersetzt.

Artikel	2

In § 17 Abs. 1 Satz 2 der Landesverordnung über 
Realschulen vom 22. Juni 2007 (NBl. MBF. Schl.-H. 

S. 185), geändert durch Verordnung vom 10. Dezem-
ber 2009 (NBl. MBK. Schl.-H. S. 336), wird die Jah-
reszahl „2010“ durch die Jahreszahl „2011“ ersetzt.

Artikel	3

§ 18 der Landesverordnung über Regionalschulen 
vom 25. Juni 2007 (NBl. MBF. Schl.-H. S. 147), geän-
dert durch Verordnung vom 10. Dezember 2009  
(NBl. MBK. Schl.-H. S. 336), wird wie folgt geändert:
1. In Absatz 1 Satz 1 und 2 wird jeweils die Jahreszahl 

„2010“ durch die Jahreszahl „2011“ ersetzt.
2. In Absatz 2 Satz 1 werden hinter dem Wort „Schul-

jahres“ die Angabe „2009/10“ durch die Angabe 
„2010/11“ und hinter dem Wort „Schuljahr“ die 
Angabe „2010/11“ durch die Angabe „2011/12“ 
ersetzt.

Artikel	4

Diese Verordnung tritt am 1. August 2010 in Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 23. Juni 2010

       P e t e r  H a r r y  C a r s t e n s e n    D r.  E k k e h a r d  K l u g 
        Ministerpräsident      Minister 
          für Bildung und Kultur
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 (2) Eltern können konfessionell gebundene Schü-
lerinnen und Schüler, die noch nicht religions-
mündig sind, vom Religionsunterricht abmelden. 
Religionsmündige Schülerinnen und Schüler mit 
konfessioneller Bindung können sich selbst vom 
Religionsunterricht abmelden. Vom Religionsunter-
richt abgemeldete und konfessionell nicht gebun-
dene Schülerinnen und Schüler erhalten anderen 
Unterricht (§ 7 Abs. 2 Satz 3 SchulG) in einem 
Pflichtfach, das zum Religionsunterricht thematisch 
vergleichbare Erziehungs- und Bildungsziele ver-
folgt. 

 (3) Der andere Unterricht gem. Abs. 2 Satz 3 
wird als Philosophieunterricht auf der Grundlage 
des Runderlasses „Philosophieunterricht in der 
Sekundarstufe I“ vom 25. Juli 2002 (NBl. MBWFK. 
Schl.-H. S. 415) erteilt.

 (4) Die Abmeldung vom Religionsunterricht durch 
die Eltern oder die religionsmündigen Schülerinnen 
und Schüler ist schriftlich oder zur Niederschrift vor-
zunehmen. Die erneute Anmeldung zum Religions-
unterricht ist möglich. An- und Abmeldungen sowie 
Anträge auf Teilnahme gem. Abs. 1 Satz 2 sollten 
im Interesse eines planbaren Unterrichts vor Beginn 
eines Schuljahres erfolgen. Bei einem vom Schuljah-
resende abweichenden Wechsel der Fächer Religion 
und Philosophie wird die Note aus dem Fach erteilt, 
in dem die Schülerin oder der Schüler mehr als die 
Hälfte des Schulhalbjahres unterrichtet wurde.

 (5) Über die Bedingungen, die für den Religions- 
und Philosophieunterricht gelten, sind die Eltern auf 
entsprechenden Informationsveranstaltungen durch 
die Grundschulen zu Beginn der Jahrgangsstufe 1 
und durch die weiterführenden Schulen im Rahmen 
der Anmeldung für die weiterführenden Schulen zu 
informieren. Für Schülerinnen und Schüler findet die 
Information am Ende der Jahrgangsstufe 8 statt.“

4. § 7 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird der bisherige Absatz 2 Satz 1 

als neuer Satz 2 angefügt.
 Als neuer Satz 3 wird angefügt: „Lehrkräfte 

können zur Teilnahme am  Kirchen- oder Katholi-
kentag gem. § 19 der Sonderurlaubsverordnung 
vom 9. Dezember 2008 unter Wegfall der Besol-
dung beurlaubt werden.“

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und wie 
folgt neu gefasst:

 „Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften ist an 
den besonderen Feiertagen ihrer Religionsge-
meinschaft gem. § 7 Abs. 2 des Gesetzes über 
Sonn- und Feiertage (SFTG) vom 28. Ju- 
ni 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 213), geändert 
durch Gesetz vom 1. Februar 2005 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 57) Gelegenheit zum Besuch des 
Gottesdienstes zu geben. Das gilt entsprechend 
auch für andere religiöse Veranstaltungen der 
jeweiligen Religionsgemeinschaft. Die Schüle-
rinnen und Schüler haben im Anschluss an den 
Besuch des Gottesdienstes oder der anderen 
Veranstaltung unterrichtsfrei. Diese Bestimmung 
gilt insbesondere für den Reformationstag, Fron-
leichnam und Allerheiligen. Für den Buß- und 
Bettag findet § 7 Abs. 3 SFTG Anwendung.“

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und 
dahingehend geändert, dass am Satzende die 
Abkürzung „IPTS“ durch die Abkürzung „IQSH“ 
ersetzt wird.

Dieser Erlass tritt mit seiner Veröffentlichung in Kraft.
Abweichend von Satz 1 tritt § 4 Abs. 3 für Grundschu-
len ab dem 1. August 2011 in Kraft. Gleichzeitig wird 
der Anwendungsbereich des Runderlasses „Philo-
sophieunterricht in der Sekundarstufe I“ vom 25. Juli 
2002 (NBl. MBWFK. Schl.-H. S. 415) auf Grundschu-
len erweitert.

themenschwerpunkte und hinweise zu den Prüfungsaufgaben 
für die zentralen abschlussprüfungen der Sekundarstufe i 

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und Kultur vom 14. Juni 2010 – III 302

Im Mai 2011 werden in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch Abschlussprüfungen mit zentral gestell-
ten Aufgaben durchgeführt.

Alle Aufgaben für die Abschlussprüfungen werden auf der Grundlage der Lehrpläne des Landes Schleswig-Hol-
stein und der Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz erstellt. Beispiele aus den Vorjahren sind hierzu im 
Internet unter www.za.schleswig-holstein.de veröffentlicht.

Anl.
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Schulartänderungen

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und Kultur 
vom 12. Februar 2010 – III 317 

Mit Wirkung zum 1. August 2010 treten die folgenden 
Änderungen ein:
Genehmigung der organisatorischen Verbindung der 
Realschule mit Hauptschulteil Wyk auf Föhr unter 
gleichzeitigem Wechsel zur Schulart Regionalschule 
gemäß § 42 in Verbindung mit § 146 Abs. 1 Satz 2 und 
3 Schulgesetz (SchulG) sowie des Gymnasiums Insel 
Föhr zu einem Gymnasium mit Regionalschulteil zu 
einer Schule im Sinne des Schulgesetzes gemäß  
§ 60 Abs. 1 Satz 1 SchulG am Standort Wyk auf Föhr 
mit der Bezeichnung „Gymnasium mit Regionalschul-
teil des Schulverbandes Amt Föhr-Amrum“. Die Schule 
trägt den Namen „Gymnasium und Regionalschule 
Föhr“.
Genehmigung der organisatorischen Verbindung der 
Realschule Westerland und der Hauptschule Sylt unter 
gleichzeitigem Wechsel zur Schulart Regionalschule 
gemäß § 42 in Verbindung mit § 146 Abs. 1 Satz 2 
und 3 Schulgesetz (SchulG) sowie des Gymnasiums 
Sylt zu einem Gymnasium mit Regionalschulteil zu 
einer Schule im Sinne des Schulgesetzes gemäß § 60 
Abs. 1 Satz 1 SchulG am Standort Sylt/ Westerland 
mit der Bezeichnung „Gymnasium und Regionalschule 
des Schulverbandes Sylt“.

Namensgebung 

Bekanntmachungen des Ministeriums für Bildung und Kultur 
vom 19. Mai 2010 – III 321 – und vom 25. Juni 2010 – III 32

Die Kooperative Gesamtschule Reinfeld i.E. trägt ab 
dem 1. August 2010 unter gleichzeitigem Wechsel zur 
Schulart Gemeinschaftsschule den Namen und die 
Bezeichnung:
Immanuel-Kant-Schule Reinfeld
Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe der 
Stadt Reinfeld (Holstein) i.E.

Die Integrierte Gesamtschule Lütjenmoor trägt ab dem 
1. August 2010 unter gleichzeitigem Wechsel zur Schul-
art Gemeinschaftsschule den Namen und die Bezeich-
nung:
Willy-Brandt-Schule
Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe der 
Stadt Norderstedt in Norderstedt

Die Integrierte Gesamtschule Thesdorf trägt ab dem  
1. August 2010 unter gleichzeitigem Wechsel zur Schul-
art Gemeinschaftsschule den Namen und die Bezeich-
nung:
Johann-Comenius-Schule Thesdorf
Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe der 
Stadt Pinneberg in Pinneberg
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Prüfungszeugnisse über die Zweite Staatsprüfung

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und Kultur vom 31. Mai 2010  - III 404 - 3330.7

Gemäß § 30 Abs. 1 der Landesverordnung über die Ordnung des Vorbereitungsdienstes und die Zweiten Staats-
prüfungen der Lehrkräfte (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Lehrkräfte II - APO Lehrkräfte II) vom 22. Juni 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S.  382) werden in der Anlage die Prüfungszeugnisse über die Zweite Staatsprüfung in den 
Lehrerlaufbahnen veröffentlicht.

Z E U G N I S 
über die 

Zweite Staatsprüfung 
für die Laufbahn der Grund- und Hauptschullehrerinnen und 

Grund- und Hauptschullehrer 
 

 

Frau/Herr ______________________________________________ 
geboren am _________________________ in ________________________ 

hat die Zweite Staatsprüfung für die Laufbahn der Grund- und Hauptschullehrerinnen und Grund- und 

Hauptschullehrer gemäß der Landesverordnung über die Ordnung des Vorbereitungsdienstes und die 

Zweiten Staatsprüfungen der Lehrkräfte (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Lehrkräfte II - APO Lehr-

kräfte II -) vom 22. Juni 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 382) am __________ mit der 

 

 Gesamtnote „ _____________ bestanden “ (__,__) 

 

abgelegt und damit die Befähigung für diese Laufbahn erworben. 

 

Die Gesamtnote ist nach § 27 APO Lehrkräfte II auf Grund folgender Leistungen festgestellt worden: 

 

Prüfungsteile Note Gewichtung 

Hausarbeit    20 % 

Dienstliche Beurteilung   25 % 

Schriftlicher Test im Schulrecht   5 % 

Unterrichtsstunde im Fach/Fachrichtung    15 % 

Unterrichtsstunde im Fach/Fachrichtung    15 % 

Aufgabe im Bereich Pädagogik, Diagnostik oder Schulentwicklung   10 % 

Präsentation und Reflexion der Hausarbeit        10 % 
 

Die aus den gewichteten Prüfungsteilen errechnete Note ist unter Berücksichtigung des  

Prüfungsgesprächs auf die oben genannte Gesamtnote festgelegt worden. 

 

Kiel,     
   

Landessiegel 
Ministerium für Bildung 

und Kultur 
des Landes Schleswig-Holstein 
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Z E U G N I S 
über die 

Zweite Staatsprüfung 
für die Laufbahn der Realschullehrerinnen und Realschullehrer 

 
 

Frau / Herr  
 

geboren am __________________________ in __________________________ 
 
hat die Zweite Staatsprüfung für die Laufbahn der Realschullehrerinnen und Realschullehrer gemäß 

der Landesverordnung über die Ordnung des Vorbereitungsdienstes und die Zweiten Staatsprüfungen 

der Lehrkräfte (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Lehrkräfte II - APO Lehrkräfte II -) vom 22. Juni 

2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 382) am __________________ mit der  

 

Gesamtnote „ _____________ bestanden“ (__,__) 

 
abgelegt und damit die Befähigung für diese Laufbahn erworben. 
 
 
Die Gesamtnote ist nach § 27 APO Lehrkräfte II aufgrund folgender Leistungen festgestellt worden: 
 
Prüfungsteile Note Gewichtung

Hausarbeit   20 % 

Dienstliche Beurteilung  25 % 

Schriftlicher Test im Schulrecht    5 % 

Unterrichtsstunde im Fach   15 % 

Unterrichtsstunde im Fach   15 % 

Aufgabe im Bereich Pädagogik, Diagnostik oder Schulentwicklung  10 % 

Präsentation und Reflexion der Hausarbeit  10 % 
 

Die aus den gewichteten Prüfungsteilen errechnete Note ist unter Berücksichtigung des Prüfungs-

gesprächs auf die oben genannte Gesamtnote festgelegt worden. 

 

Kiel,  ________________ 
 
 
 Landessiegel 

Ministerium für Bildung 
und Kultur 

des Landes Schleswig-Holstein 
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Z E U G N I S 
über die 

Zweite Staatsprüfung 
für die Laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte an Gymnasien 

 
 

Frau / Herr  
 

geboren am  ___________________________  in  _____________________________  
 
hat die Zweite Staatsprüfung für die Laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte an Gymnasien 

gemäß der Landesverordnung über die Ordnung des Vorbereitungsdienstes und die Zweiten  

Staatsprüfungen der Lehrkräfte (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Lehrkräfte II - APO Lehrkräfte II -) 

vom 22. Juni 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 382) am __________________ mit der  

 
Gesamtnote „ ___________________ bestanden“ (__,__) 

 

abgelegt und damit die Befähigung für diese Laufbahn erworben. 
 
 
Die Gesamtnote ist nach § 27 APO Lehrkräfte II aufgrund folgender Leistungen festgestellt worden: 
 
Prüfungsteile Note Gewichtung

Hausarbeit   20 % 

Dienstliche Beurteilung  25 % 

Schriftlicher Test im Schulrecht    5 % 

Unterrichtsstunde im Fach   15 % 

Unterrichtsstunde im Fach   15 % 

Aufgabe im Bereich Pädagogik, Diagnostik oder Schulentwicklung  10 % 

Präsentation und Reflexion der Hausarbeit  10 % 
 

Die aus den gewichteten Prüfungsteilen errechnete Note ist unter Berücksichtigung des Prüfungs-

gesprächs auf die oben genannte Gesamtnote festgelegt worden. 

 

Kiel, _______________ 
 
 
 Landessiegel 

Ministerium für Bildung 
und Kultur 

des Landes Schleswig-Holstein 
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Z E U G N I S 
über die 

Zweite Staatsprüfung 
für die Laufbahn der Sonderschullehrerinnen und Sonderschullehrer 

 

Frau/Herr  
geboren am  in  

wurde in den Fachrichtungen __________________________ und _________________________ 

sowie in den Fächern __________________________ und _________________________ 

ausgebildet.  

Sie / Er hat die Zweite Staatsprüfung für die Laufbahn der Sonderschullehrerinnen und Sonderschul-

lehrer gemäß der Landesverordnung über die Ordnung des Vorbereitungsdienstes und die Zweiten 

Staatsprüfungen der Lehrkräfte (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Lehrkräfte II - APO Lehrkräfte II -) 

vom 22. Juni 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 382) am _____________ mit der 

 

 Gesamtnote „ ______________  bestanden “ (__,__) 

 

abgelegt und damit die Befähigung für diese Laufbahn erworben. 

 

Die Gesamtnote ist nach § 27 APO Lehrkräfte II auf Grund folgender Leistungen festgestellt worden: 

 

Prüfungsteile Note Gewichtung 

Hausarbeit im Fach/in der Fachrichtung    20 % 

Dienstliche Beurteilung   25 % 

Schriftlicher Test im Schulrecht   5 % 

Unterrichtsstunde im Fach/Fachrichtung    15 % 

Unterrichtsstunde im Fach/Fachrichtung    15 % 

Aufgabe im Bereich Pädagogik, Diagnostik oder Schulentwicklung   10 % 

Präsentation und Reflexion der Hausarbeit  10 % 
 

Die aus den gewichteten Prüfungsteilen errechnete Note ist unter Berücksichtigung des  

Prüfungsgesprächs auf die oben genannte Gesamtnote festgelegt worden. 

 

Kiel,     
   

Landessiegel 
Ministerium für Bildung 

und Kultur 
des Landes Schleswig-Holstein 
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Z E U G N I S 
über die 

Zweite Staatsprüfung 
für die Laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte an berufsbildenden Schulen 

 
 
Frau / Herr  
 

geboren am _______________________  in _____________________________________ 
 
hat die Zweite Staatsprüfung für die Laufbahn der Studienrätinnen und Studienräte an berufsbilden-

den Schulen gemäß der Landesverordnung über die Ordnung des Vorbereitungsdienstes und die 

Zweiten Staatsprüfungen der Lehrkräfte (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Lehrkräfte II - APO Lehr-

kräfte II -) vom 22. Juni 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 382) in der Fachrichtung  _____________________  

und im Fach  _____________________  am _____________ an der   ________________________   

in  ______________________  mit der 

 

Gesamtnote „ ___________ bestanden“ (__,__) 

 
abgelegt und damit die Befähigung für diese Laufbahn erworben. 
 
 
Die Gesamtnote ist nach § 27 APO Lehrkräfte II aufgrund folgender Leistungen festgestellt worden: 

 
Prüfungsteile Note Gewichtung

Hausarbeit   20 % 

Dienstliche Beurteilung  25 % 

Schriftlicher Test im Schulrecht    5 % 

Unterrichtsstunde in der Fachrichtung  15 % 

Unterrichtsstunde im Fach  15 % 

Aufgabe im Bereich Pädagogik, Diagnostik oder Schulentwicklung  10 % 

Präsentation und Reflexion der Hausarbeit  10 % 
 

Die aus den gewichteten Prüfungsteilen errechnete Note ist unter Berücksichtigung des Prüfungs-

gesprächs auf die oben genannte Gesamtnote festgelegt worden. 

 

Kiel,  ________________ 
 
 
 Landessiegel 

Ministerium für Bildung 
und Kultur 

des Landes Schleswig-Holstein 
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Z E U G N I S 
über die 

Zweite Staatsprüfung 
für die Laufbahn der Fachlehrerinnen und Fachlehrer an berufsbildenden Schulen 

 
 

Frau / Herr  
 

geboren am _________________________ in ____________________________________ 
 
hat die Staatsprüfung für die Fachlehrerinnen und Fachlehrer an berufsbildenden Schulen gemäß der 

Landesverordnung über die Ordnung des Vorbereitungsdienstes und die Zweiten Staatsprüfungen der 

Lehrkräfte (Ausbildungs- und Prüfungsordnung Lehrkräfte II - APO Lehrkräfte II -) vom 22. Juni 2009 

(GVOBl. Schl.-H. S. 382) in der Fachrichtung ________________  am  _____________ an der 

_____________________ in __________________ mit der  

 

Gesamtnote „ _____ bestanden“ (__,__) 

 
abgelegt und damit die Befähigung für diese Laufbahn erworben. 
 
 
Die Gesamtnote ist nach § 27 APO Lehrkräfte II aufgrund folgender Leistungen festgestellt worden: 
 

Prüfungsteile Note Gewichtung

Hausarbeit in der Fachrichtung  20 % 

Dienstliche Beurteilung  25 % 

Schriftlicher Test im Schulrecht    5 % 

Unterrichtsstunde in der Fachrichtung  15 % 

Unterrichtsstunde in der Fachrichtung  15 % 

Aufgabe im Bereich Pädagogik, Diagnostik oder Schulentwicklung  10 % 

Präsentation und Reflexion der Hausarbeit  10 % 
 

Die aus den gewichteten Prüfungsteilen errechnete Note ist unter Berücksichtigung des Prüfungs-

gesprächs auf die oben genannte Gesamtnote festgelegt worden. 

 
 
Kiel,  ________________ 
 
 
 Landessiegel 

Ministerium für Bildung 
und Kultur 

des Landes Schleswig-Holstein 
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Ausschreibung	der	Funktionsstellen

Schule Ort Bezeichnung  
der Stelle

Bes.-Gr. Zeitpunkt der
Besetzung

Bewerbung an das

1.	Gymnasium
1.1 Leibniz- 

Gymnasium
Bad  
Schwartau

Koordinatorin/ 
Koordinator für 
schulfachliche 
Aufgaben mit dem 
Schwerpunkt bei 
der fach- und unter-
richtsübergreifenden 
Schulgestaltung

Siehe Aufgabenbe-
schreibung NBl.  
Nr. 7/98, S. 266

A 15 Aufgabenüber-
tragung zum 
1. August 2010.
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 2 Nr. 3 
LBG wird hinge-
wiesen. Sie beträgt 
im Schulbereich ein 
Jahr. Beförderung 
und Einweisung 
in die Planstelle 
nach Vorliegen der 
laufbahn- und haus-
haltsrechtlichen 
Voraussetzungen.

Ministerium für  
Bildung und  
Kultur des  
Landes
Schleswig-
Holstein
III 311
Postfach 7124
24171 Kiel

1.2 Ernst-Barlach- 
Gymnasium

Kiel stellvertretende 
Schulleiterin/ 
stellvertretender 
Schulleiter

Siehe Aufgabenbe-
schreibung NBl.  
Nr. 7/98, S. 266

A 15 Z Aufgabenübertra-
gung zum 1. Feb-
ruar 2011.
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 2 Nr. 3 
LBG wird hinge-
wiesen. Sie beträgt 
im Schulbereich ein 
Jahr. Beförderung 
und Einweisung 
in die Planstelle 
nach Vorliegen der 
laufbahn- und haus-
haltsrechtlichen 
Voraussetzungen.

Ministerium für  
Bildung und  
Kultur des  
Landes
Schleswig-
Holstein
Postfach 7124
24171 Kiel

1.3 Ricarda-Huch-
Schule

Kiel stellvertretende 
Schulleiterin/ 
stellvertretender 
Schulleiter 

Siehe Aufgabenbe-
schreibung NBl.  
Nr. 7/98, S. 266

A 15 Z Aufgabenübertra-
gung zum nächst-
möglichen Zeit-
punkt.
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 2 Nr. 3 
LBG wird hinge-
wiesen. Sie beträgt 
im Schulbereich ein 
Jahr. Beförderung 
und Einweisung 
in die Planstelle 
nach Vorliegen der 
laufbahn- und haus-
haltsrechtlichen 
Voraussetzungen.

Ministerium für  
Bildung und  
Kultur des  
Landes
Schleswig-
Holstein
Postfach 7124
24171 Kiel
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Schule Ort Bezeichnung  
der Stelle

Bes.-Gr. Zeitpunkt der
Besetzung

Bewerbung an das

1.4 Kaiser-Karl-Schule Itzehoe Leiterin/Leiter
der Oberstufe

Siehe Aufgabenbe-
schreibung NBl.  
Nr. 7/98, S. 266

A 15 Aufgabenübertra-
gung zum 1. Feb-
ruar 2011.
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 2 Nr. 3 
LBG wird hinge-
wiesen. Sie beträgt 
im Schulbereich ein 
Jahr. Beförderung 
und Einweisung 
in die Planstelle 
nach Vorliegen der 
laufbahn- und haus-
haltsrechtlichen 
Voraussetzungen.

Ministerium für  
Bildung und  
Kultur des  
Landes
Schleswig-
Holstein
Postfach 7124
24171 Kiel

1.5 Ernestinenschule
Gymnasium 
der Hansestadt 
Lübeck

Lübeck Leiterin/Leiter der 
Mittelstufe

Siehe Aufgabenbe-
schreibung NBl.  
Nr. 7/98, S. 266

A 15 Aufgabenübertra-
gung zum 1. Feb-
ruar 2011.
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 2 Nr. 3 
LBG wird hinge-
wiesen. Sie beträgt 
im Schulbereich ein 
Jahr. Beförderung 
und Einweisung 
in die Planstelle 
nach Vorliegen der 
laufbahn- und haus-
haltsrechtlichen 
Voraussetzungen.

Ministerium für  
Bildung und  
Kultur des  
Landes
Schleswig-
Holstein
III 311
Postfach 7124
24171 Kiel

2.	Berufliche	Schule
2.1 Berufliche Schule 

des Kreises  
Segeberg

Bad Segeberg Leitung der Abtei-
lung Sozialwirtschaft 
sowie abteilungs-
übergreifende  
Aufgaben *)

A 15 Aufgabenübertra-
gung sofort.
Auf die Erpro-
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 2 Nr. 3 
LGB wird hinge-
wiesen. Sie beträgt 
im Schulbereich ein 
Jahr.
Beförderung und 
Einweisung in die 
Planstelle erfolgen 
nach Vorliegen 
der beamten- und 
haushaltsrecht-
lichen Vorausset-
zungen.

Berufliche Schule 
des Kreises Sege-
berg in  
Bad Segeberg
Theodor-Storm-
Straße 9-11
23795 Bad Sege-
berg

*) Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können das spezielle Anforderungsprofil dieser Stelle bei der Beruflichen 
Schule des Kreises Segeberg, Theodor-Storm-Straße 9-11 in 23795 Bad Segeberg anfordern.

 Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis müssen die fachlichen und pädagogischen (ausbildungs- und prüfungsmäßigen) Vor-
aussetzungen für die Einstellung in das Beamtenverhältnis (Studienrätin/Studienrat) erfüllen.
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Schule Ort Bezeichnung  
der Stelle

Bes.-Gr. Zeitpunkt der
Besetzung

Bewerbung an das

2.2 Friedrich-List-
Schule

Lübeck Leitung/Koordination 
der Abteilung Kauf-
männische Assisten-
ten *)

A 15 Aufgabenübertra-
gung zum  
1. Februar 2011.
Auf die Erpro- 
bungszeit gemäß 
§ 20 Abs. 2 Nr. 3 
LGB wird hinge-
wiesen. Sie beträgt 
im Schulbereich ein 
Jahr.
Beförderung und 
Einweisung in die 
Planstelle erfolgen 
nach Vorliegen 
der beamten- und 
haushaltsrecht-
lichen Vorausset-
zungen.

Friedrich-List-
Schule
Georg-Kerschen- 
steiner-Straße 29
23554 Lübeck 

*) Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können das spezielle Anforderungsprofil dieser Stelle bei der Friedrich-List-
Schule, Georg-Kerschensteiner-Straße 29 in 23554 Lübeck anfordern.

 Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis müssen die fachlichen und pädagogischen (ausbildungs- und prüfungsmäßigen) 
*/Voraussetzungen für die Einstellung in das Beamtenverhältnis (Studienrätin / Studienrat) erfüllen.

Koordinationsstellen für schulfachliche aufgaben an regional- und Gemeinschaftsschulen

An den Regional- und Gemeinschaftsschulen werden weitere Stellen von Konrektorinnen und Konrektoren als 
Koordinatorinnen und Koordinatoren für schulfachliche Aufgaben ausgeschrieben. 
In der nachfolgenden Auflistung wird jeweils eine Kernaufgabe der künftigen Koordinatorinnen und Koordinatoren 
genannt; zur Festlegung des jeweiligen Aufgabenprofils im Detail sind innerhalb des Schulleitungsteams entspre-
chende Absprachen zu treffen. Zur Orientierung kann dabei die Aufgabenbeschreibung unter Ziffer VII (3) des 
Erlasses vom 18. Mai 1998 – III 4 – 0332.3 (NBl. MBWFK. Schl.-H.  S. 266) verwendet werden.
Den Schulen steht für die Wahrnehmung der Koordinierungsfunktionen gemäß § 7 des Leitungszeiterlasses 
(Erlass des Ministeriums für Bildung und Frauen zur Bemessung des schulischen Zeitbudgets für die Wahrneh-
mung von Leitungsaufgaben sowie für die pädagogische Arbeit und für Schulentwicklung  vom Mai 2007) ein 
Zeitbudget zur Verfügung. 
Für die ausgeschriebenen Koordinatorenstellen können sich grundsätzlich Lehrkräfte der an der jeweiligen Schul-
art vertretenen Laufbahnen bewerben; Lehrkräfte mit der Laufbahnbefähigung für Sonderschulen kommen jedoch 
nur für die Koordination des Förderzentrumsteils in Frage. Die Auswahlentscheidungen werden jeweils nach 
Eignung und Leistung getroffen; die Laufbahn der Bewerberinnen und Bewerber ist dabei ohne Belang. 
Die Landesregierung setzt sich für die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen ein. Daher werden schwerbe-
hinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Die Landesregierung ist bestrebt, ein Gleichgewicht zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten zu errei-
chen. Frauen werden daher bei gleichwertiger Qualifikation im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten vorrangig 
berücksichtigt.
Nach Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber erfolgt zunächst die Übertragung der Aufgaben. Beförderung 
und Einweisung in die Planstelle werden nach einer Erprobung gemäß § 20 Abs. 2 Nr. 3 LBG  und bei Vorliegen 
der laufbahn- und haushaltsrechtlichen Voraussetzungen vorgenommen.
Bitte achten Sie auf die nachstehenden allgemeinen Hinweise, die entsprechend anzuwenden sind.
Bewerbungen sind über das zuständige Schulamt auf dem Dienstwege an das Ministerium für Bildung und Kultur 
des Landes Schleswig-Holstein – III 214 – zu richten. 
Die Schulen, für die Sie sich bewerben, werden von hier aus über die eingegangenen Bewerbungen informiert.
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Schulart:	Gemeinschaftsschule

Schule
Ort

Bezeichnung der 
Stelle
Bes.-Gruppe
Schülerzahl

Zeitpunkt 
der
Besetzung

Aufgabe/Koordination Bewerbungen 
an das

Dietrich-Bonhoeffer-Schule
Gemeinschaftsschule
der Stadt Bargteheide
Am Schulzentrum 11
22941 Bargteheide

Koordinatorin/
Koordinator

A 13 Z (GH)
A 14 Z (RS)
A 15 (Gym)

295 (aufwachsende 
Gemeinschafts-
schule)
470 (auslaufende 
Realschule)

1. August 
2010

Koordination schul-
fachlicher und schul-
organisatorischer 
Aufgaben in den  
Jahrgangsstufen 7/8 

Ministerium für  
Bildung und Kultur
III 21 
Brunswiker Stra- 
ße 16-22
24105 Kiel

Schulart:	Regionalschule

Schule
Ort

Bezeichnung der 
Stelle
Bes.-Gruppe
Schülerzahl

Zeitpunkt 
der
Besetzung

Aufgabe/Koordination Bewerbungen 
an das

Wolfgang-Borchert- 
Regionalschule
Gorch-Fock-Straße 17
25524 Itzehoe
– 2. Ausschreibung –

Koordinatorin/
Koordinator

A 13 Z (GH)
A 14 Z (RS)

zum 
nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

Koordination der 
pädagogischen und 
organisatorischen 
Gestaltung des Wahl-
pflichtbereichs in den 
Jahrgangsstufen  
7 bis 10 

Ministerium für  
Bildung und Kultur
III 21 
Brunswiker Stra- 
ße 16-22
24105 Kiel
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Ausschreibung	der	Schulleiterstellen 
Schule Bezeichnung 

der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an das

1.	Grundschule
1.1 Grundschule mit 

Förderschulteil 
Lernen 
Ostdeutsche Stra- 
ße 3 
25840 Friedrich-
stadt

stellvertretende 
Schulleiterin/ 
stellvertretender
Schulleiter

A 12 Z

oder

Sonderschul-
konrektor/in
A 13 Z

Grundschule
163

Förderzentrum
40 plus 10
Integration

1. August 
2010

– zweizügige Verlässliche 
Grundschule mit Förderzent-
rumsteil im Einzugsgebiet von 
zehn Gemeinden

– jahrgangsgemischte Ein-
gangsstufe in der Grund-
schule

– drei jahrgangsgemischte  
Klassen im Förderzentrum

– Integrationsmaßnahmen an 
Grundschulen und weiterfüh-
renden Schulen

– renovierte, gut ausgestat-
tete Gebäude mit Fach- und 
Werkstatträumen

– PC-Räume und Laptops für 
mobilen Einsatz in den Klas-
sen

– reges Schulleben mit jährlich 
wiederkehrenden und wech-
selnden Projekten, Festen 
und verschiedenen Sportver-
anstaltungen

– pädagogische Schulinsel in 
der Grundschule, besetzt mit 
einer pädagogischen Fach-
kraft

– Ausbildungsschule
– intensive Berufsvorberei-

tung im Förderzentrum mit 
Betriebspraktika und guter 
Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitsamt, den Beruflichen 
Schulen und dem Jugendauf-
bauwerk Dithmarschen

– konstruktive Zusammenarbeit 
und regelmäßiger Austausch 
mit den örtlichen Kitas und gut 
vorbereitetem Übergang von 
Kita zur Schule, frühzeitige 
Sprachheilarbeit

– engagiertes und kooperatives 
Kollegium, engagierte Eltern-
schaft, aktiver Förderkreis, 
aufgeschlossener und groß-
zügiger Schulträger

Schulamt des  
Kreises Nordfriesland
Kreishaus
Marktstraße 6
25813 Husum
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an das

1.2 Hardenbergschule
Hardenbergstraße 9
24105 Kiel

– 2. Ausschrei- 
bung –

Schulleiter/in

A 13 Z

276 Schüler/
innen

1. August 
2010

– dreizügige Verlässliche drei- 
bis vierzügige Grundschule

– einsatzfreudiges, kooperatives 
Kollegium

– vielfältiges, aktives Schulleben 
(Projektwochen, Schulfeste, 
Autorenlesung, Theaterver-
anstaltungen, Sportfeste, 
Forschertage)

– Schwimmunterricht
– spezielle Förderung von 

Schüler/innen nichtdeutscher 
Muttersprache

– Sucht- und Gewaltprävention
– „Bewegte Pause“
– Arbeitsgemeinschaften
– engagierte, aufgeschlossene, 

verantwortungsvolle Elternmit-
arbeit

– regelmäßige Teilnahme an 
überregionalen Wettbewerben

– neuer PC-Raum mit Internet-
zugang

– Fachräume für Musik und 
Werken/Schulküche

– Turnhalle und Gymnastikraum/
Schulgarten

– Förderverein zur Unterstützung 
der vielfältigen Schularbeit

– Betreuungsverein für die 
Grundschüler/innen bis  
16.00 Uhr mit Hausaufgaben-
begleitung

– intensive Zusammenarbeit mit 
weiterführenden Nachbar-
schulen und außerschulischen 
Einrichtungenn

Schulamt Kiel
Andreas-Gayk-Stra- 
ße 31
24103 Kiel

2.	Grund-	unmd	Hauptschule
2.1 Grund- und Regio-

nalschule
Schwarzenbek 
Nordost
Cecenaticostra- 
ße 14
21493 Schwarzen-
bek

stellvertretende 
Schulleiterin/ 
stellvertretender
Schulleiter

Bewerberinnen/
Bewerber mit 
Lehrbefähigung 
Realschule und 
Grund- und 
Hauptschule 

bei Vorliegen 
der laufbahn-
rechtlichen Vor-
aussetzungen 
max. A 14 Z

718 Schüler/
innen

sofort – zweizügige Grundschule mit 
Referenzschule für den Offenen 
Ganztag, vielfältige Kursange-
bote an vier Tagen

– fünf- bis siebenzügige Verläss-
liche Grundschule

– jahrgangsübergreifendes Ler-
nen in der Eingangsphase

– Betreute Grundschule (Feste 
Grundschulzeiten)

– zweizügige Regionalschule 
– Schwerpunkt Berufsorientie-

rung, enge Zusammenarbeit mit 
den Kooperationspartnern aus 
der Wirtschaft, drei Betriebs-
praktika

– flexible Ausgangsphase
– Fördern und Fordern durch ver-

schiedene Angebote (Enrich-
ment, Deutsch als Zielsprache, 
LRS-Förderung)

Schulamt des Kreises
Herzogtum Lauenburg
Postfach 11 40
23901 Ratzeburg

→
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an das

– Teilnahme am Projekt „Nie-
manden zurücklassen -– Lesen 
mach stark“

– Programme für Sucht- und 
Gewaltprävention

– gute räumliche Ausstattung mit 
neu eingerichtetem Technik-
raum, neu eingerichteter Lehr-
küche, Musikraum

– eine neue und eine sanierte 
Sporthalle (3 Felder)

– neuer Sportplatz (Einweihung 
2009)

– sehr gute Ausstattung im IT-Be-
reich mit großem und kleinem 
PC-Raum, jeweils zwei PC mit 
Internetzugang in allen Klassen-
räumen

– Regionalschulgebäude mit Klas-
sen-, Gruppen- und Seminar-
räumen, erbaut 2004

– Grundschulbücherei, Regional-
schulbücherei

– große Mensa
– einsatzfreudiges, motiviertes und 

aufgeschlossenes Kollegium
– geöffnete Unterrichtsformen und 

Arbeit der Lehrkräfte im Team
– Ausbildungsschule
– sehr enge Zusammenarbeit mit 

dem örtlichen Förderzentrum
– Prävention und Integration in 

allen Jahrgangsstufen
– eine Schülerfirma geleitet von 

Eltern und Mitarbeitern der 
Schule

– vielfältiges, aktives Schulleben 
und sehr engagierte Elternschaft

– eine Schülerfirma geleitet von 
Eltern und Mitarbeitern der 
Schule

– vielfältiges, aktives Schulleben 
und sehr engagierte Elternschaft
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an das

3.	Gemeinschaftsschule
3.1 Heinrich-Andresen-

Schule
Gemeinschafts-
schule
„Geltinger Bucht
Am Schulzentrum 5
24996 Sterup

Schulleiter/in

Bewerberinnen/
Bewerber mit 
Lehrbefähigung 
Gymnasium, 
Realschule, 
Grund- und 
Hauptschule

bei Vorliegen 
der laufbahn-
rechtlichen Vor-
aussetzungen 
max. A 15 Z

445 Schüler/
innen

1. August 
2010

– dreizügige Gemeinschafts-
schule

– auslaufender Haupt- und Real-
schulteil (dreizügig)

– Offene Ganztagsschule
– innovatives, aufgeschlossenes 

Kollegium 
– Ausbildungsschule
– zertifizierte Zukunftsschule
– Integrationsklassen
– Netzwerk Schule/Wirtschaft
– Methodentraining
– Teilnahme am Projekt „Nieman-

den Zurücklassen“
– Förderverein

Ministerium für  
Bildung und Kultur 
des Landes Schles-
wig-Holstein
III 21 
Postfach 71 24
24171 Kiel

3.2 Gemeinschafts-
schule Probstei
Friedhofsweg 6
24217 Schönberg

stellvertretende 
Schulleiterin/ 
stellvertretender
Schulleiter

Bewerberinnen/
Bewerber mit 
Lehrbefähigung 
Gymnasium, 
Realschule, 
Grund- und 
Hauptschule
 
bei Vorliegen 
der laufbahn-
rechtlichen Vor-
aussetzungen 
max. A 15

680 Schüler/
innen 

1. August 
2010

– Gemeinschaftsschule seit 
Schuljahr 2009/10

– sechszügig 
– enge Kooperation mit Grund-

schule und Förderzentrum 
(Schulzentrum)

– auslaufende Realschule  
(dreizügig)

– auslaufende Hauptschule  
(zweizügig)

– Offene Ganztagsschule
– geplante gymnasiale Oberstufe

Ministerium für  
Bildung und Kultur 
des Landes Schles-
wig-Holstein
III 21 
Postfach 71 24
24171 Kiel
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen an das

3.3 Hans-Brüggemann-
Schule
Gemeinschafts-
schule mit Förder-
zentrum
Schulstraße 6-8
24582 Bordesholm

– 2. Ausschrei- 
bung –

Stellvertretende 
Schulleiterin / 
stellvertretender 
Schulleiter 

Bewerberinnen 
und Bewer-
ber mit Lehr-
befähigung 
Grund- und 
Hauptschule, 
Realschule, 
Sonderschule 
und Gymnasium

bei Vorliegen 
der laufbahn-
rechtlichen Vor-
aussetzungen 
A 13 Z oder
A 14 Z oder
A 15 

600 Schüler/
innen

1. August 
2010

– 50 Lehrkräfte
– vier Klassen der Gemeinschafts-

schule in Jahrgangsstufe 5
– fünf Klassen der Gemein-

schaftsschule in Jahrgangs- 
stufe 6

– je drei Klassen der Realschule in 
den Jahrgangsstufen 7, 8, 9 und 
10 

– je zwei Klassen der Hauptschule 
in den Jahrgangsstufen 7, 8  
und 9

– zwei Förderschulklassen
– 90 % der Förderschüler/innen 

werden integrativ beschult
– vielfältige Aktivitäten besonders 

in den Bereichen Sport und 
Musik

– Ausbildungsschule
– Schulpartnerschaft mit Frank-

reich und Lettland
– Die Gemeinschaftsschule Bor-

desholm führt zu allen Schulab-
schlüssen. Die jetzigen Schüler-
zahlen lassen erwarten, dass in 
sechs Jahren eine gymnasiale 
Oberstufe gebildet werden 
kann. Die Gemeinschaftsschule 
ist als Offene Ganztagsschule 
genehmigt. Die Schule verfügt 
über eine Sozialpädagogin, die 
mit einer halben Stelle für die 
Offene Ganztagsschule und mit 
einer halben Stelle für Schulso-
zialarbeit eingesetzt ist.

Schulamt des Kreises 
Rendsburg-Eckern-
förde
Kaiserstraße 8
24768 Rendsburg

4.	Gymnasium
4.1 Lauenburgische 

Gelehrtenschule
Ratzeburg

Oberstudien- 
direktorin/ 
Oberstudien- 
direktor

A 16

1. Februar 
2011

Das spezielle Anforderungs- 
profil dieser Stelle kann im 
Referat III 312 des Ministeriums 
angefordert werden. *)

Ministerium für  
Bildung und Kultur 
des Landes Schles-
wig-Holstein
Postfach 71 24
24171 Kiel

*) Für das Bewerbungsverfahren sind die Bestimmungen des Erlasses aus „Ausschreibungs- und Auswahlverfahren zur 
Besetzung von Schulleiterstellen“ (NBl. 6/1997 vom 23. April 1997 Seite 238) zu beachten. Der Bewerbung sollte neben 
den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Lichtbild, Darstellung des beruflichen Werdeganges) möglichst bereits eine Anlassbe-
urteilung beigefügt  sein, die sich am Anforderungsprofil dieser Schulleiterstelle orientiert.
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Allgemeine Hinweise

Bei Interesse an einer Bewerbung um eine Schulleiterstelle im Bereich der Grund-, Haupt-, Real-, Regional- und 
Gemeinschaftsschulen sowie der Förderzentren können ein detailliertes Schulprofil bei der Schule und „Hinweise 
zur Anfertigung und zum Verfahren der dienstlichen Beurteilung“ bei den Schulämtern angefordert werden.
Bewerbungen sind mit einer tabellarischen Darstellung des beruflichen Werdegangs und Lichtbild innerhalb eines 
Monats nach Erscheinen des Nachrichtenblattes vorzulegen. Bewerberinnen und Bewerber, die sich bereits im 
Landesdienst befinden, haben ihre Bewerbung auf dem Dienstweg vorzulegen.
Die Landesregierung fordert ausdrücklich Frauen auf, sich zu bewerben. Bei gleichwertiger Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung werden Frauen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten bevorzugt berücksichtigt.
Die Landesregierung setzt sich für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung ein. Daher werden schwer-
behinderte Bewerberinnen und Bewerber bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bei der Besetzung von Schulleiterstellen dürfen Bewerberinnen und Bewerber der betroffenen Schule gemäß 
§ 39 Absatz 2 Satz 3 Schulgesetz (SchulG) nur berücksichtigt werden, wenn besondere Gründe dafür vorliegen.
Richtet sich die Zuordnung einer Stelle zu einer Besoldungsgruppe nach der Schülerzahl, ist die endgültige Ein-
stufung von der Entwicklung dieser Zahl abhängig. Maßgeblich ist die im Haushaltsplan ausgewiesene Planstelle/
Stelle. Daneben müssen die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein.
Im Rahmen einer Unterrichtung gemäß § 49 Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein (MBG Schl.-H.) werden 
die Schulleiterwahlvorschläge mit dem Hauptpersonalrat (Lehrer) erörtert, gegebenenfalls wird die Hauptschwer-
behindertenvertretung beteiligt.
Bei der Besetzung von Stellen in der Schulleitung findet gemäß § 51 Absatz 4 MBG Schl.-H. eine Mitbestimmung 
nur auf Antrag des Bewerbers/der Bewerberin statt. Auf dieses Antragsrecht wird hiermit hingewiesen.
Im Falle einer Beteiligung des Personalrats richtet sich die Einsichtnahme in Bewerbungsunterlagen nach § 49 
Absatz 2 Satz 1 und 2 MBG Schl.-H. Über das Ergebnis einer dienstlichen Beurteilung hinaus erhält der Personal-
rat im Beteiligungsfall nur mit Einwilligung des Bewerbers/der Bewerberin Einsicht in die gesamte Beurteilung.
Eine Schulleiterstelle wird erneut ausgeschrieben, wenn nach der ersten Ausschreibung keine Bewerbung bezie-
hungsweise eine nicht ausreichende Zahl qualifizierter Bewerbungen vorliegt.
Schulleiterstellen werden für zwei Jahre im Beamtenverhältnis auf Probe vergeben (§ 5 Landesbeamtenge-
setz – LBG).
Für alle anderen Funktionsstellen im Schulbereich ist die Erprobungszeit gemäß § 20 Absatz 2 Nummer 3 LBG 
auf ein Jahr festgesetzt.
Die Aufgabenübertragung bei den Konrektoren- und Koordinatorenstellen für Grund-, Haupt-, Real-, Regional- und 
Gemeinschaftsschulen sowie der Förderzentren erfolgt zum angegebenen Termin. Beförderung und Einweisung 
in die Planstelle erfolgen nach Vorliegen der laufbahn- und haushaltsrechtlichen Voraussetzungen.

Die aktuellen Stellenausschreibungen des IQSH werden jeweils freitags (wöchentlich) im 
Internet veröffentlicht unter  www.iqsh.schleswig-holstein.de. 

Ministerium für bildung und Kultur

Im Ministerium für Bildung und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein ist zum 1. September 2010 in der 
Abteilung III 3 (Gymnasien, Gemeinschaftsschulen mit 
Oberstufen, Grundsatzangelegenheiten, Qualitätsent-
wicklung, Schulsport) die Stelle

einer	Referentin/eines	Referenten	
bis	zur	Besoldungsgruppe	A16	BBesO	–	ÜF	SH	–

für das Aufgabengebiet Schulaufsicht zu besetzen.
Das Aufgabengebiet umfasst die Schulaufsicht über die 
Gymnasien mehrerer Kreise und die Fachaufsicht im 
Fach Deutsch für die Gymnasien und Gemeinschafts-
schulen mit Oberstufen. Dies schließt die Zuständigkeit 
für die Weiterentwicklung des Unterrichts in diesen 
Schularten und Fächern ein. Hinzu kommt die stellver-
tretende Referatsleitung im Referat III 31.
In Betracht kommen Bewerberinnen und Bewerber aus 
dem schleswig-holsteinischen Landesdienst mit Erfah-
rung in der Schulleitung, in der Lehreraus- und -fort-
bildung und/oder in der Schulgestaltung. Erforderlich 
ist die Lehrbefähigung für das Lehramt an Gymnasien 
(Jahrgangsstufen 5 bis 13) und entsprechende Unter-

richts- und Prüfungserfahrung an einem Gymnasium 
oder an einer Gemeinschaftsschule.
Die Landesregierung setzt sich für die Beschäftigung 
von Menschen mit Behinderung ein. Daher werden 
schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei 
entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich.
Bewerbungen richten Sie bitte innerhalb eines Monats 
nach Erscheinen des Nachrichtenblattes an das Perso-
nalreferat des Ministeriums für Bildung und Kultur  
(III 111), Brunswiker Straße 16-22, 24105 Kiel.

Im Ministerium für Bildung und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein ist zum nächstmöglichen Termin in 
der Abteilung III 1 (Allgemeine Abteilung) die

Stelle	einer	abgeordneten	Lehrkraft	
bis	zur	Besoldungsgruppe	A	13	BBesO	–	ÜF	SH	–

für die Dauer von zwei Jahren zu besetzen.
Die Lehrkraft soll in dem für das IT-Management 
zuständigen Referat eingesetzt werden. Zu dem Auf-
gabenbereich gehören
– Unterstützung beim IT-Verfahren zur Verwaltung der 

Lehrkräfte (PERLE)
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– Anwenderbetreuung
– Betreuung der hausinternen IT-Hardware
– Aufstellung und Verwaltung des IT-Budgets
– Erstellung und Pflege der IT-Verfahrensdokumenta-

tionen.
Vorausgesetzt werden technisches Verständnis, Kennt-
nisse der Bürosoftware (MS Word, MS Exel), Team-
fähigkeit, Flexibilität und die Fähigkeit, sich intensiv in 
Sachverhalte einzuarbeiten.
Die Landesregierung setzt sich für die Beschäftigung 
von Menschen mit Behinderung ein. Daher werden 
schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei 
entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Teilzeit ist grundsätzlich möglich.
Bewerbungen mit Angabe bisheriger Tätigkeiten rich-
ten Sie bitte innerhalb eines Monats nach Erscheinen 
des Nachrichtenblattes an das Personalreferat des 
Ministeriums für Bildung und Kultur (III 111), Bruns- 
wiker Straße 16 - 22, 24105 Kiel.

Das Ministerium für Bildung und Kultur, Referat 22, 
sucht zum 1. August 2010  

eine	Lehrkraft	mit	dem	Zertifikat	
„Fachkraft	für	Lese-Rechtschreib-Schwäche“

Im MBK sind in Zusammenarbeit mit der zuständigen 
Referentin Anträge auf förmliche Anerkennung einer 
Lese-Rechtschreib-Schwäche aus den nicht schul-
amtsgebundenen Schulen zu prüfen und zu beschei-
den.
Voraussetzung:  genaue Kenntnis des geltenden Erlas-
ses und langjährige Erfahrung in der Durchführung 
der schulischen Untersuchung sowie des gesamten 
Anerkennungsverfahrens 
Umfang:  acht Lehrerwochenstunden 
Die Landesregierung ist bestrebt, ein Gleichgewicht 
zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten in 
der Landesverwaltung zu erreichen. Frauen werden 
daher bei gleichwertiger Qualifikation im Rahmen der 
gesetzlichen Möglichkeiten vorrangig berücksichtigt. 
Die Landesregierung setzt sich für die Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen ein. Daher werden 
schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei 
entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen richten Sie bitte innerhalb eines Monats 
nach Erscheinen des Nachrichtenblatts an das Ministe-
rium für Bildung und Kultur, Referat Förderzentren  
(III 22), Brunswiker Straße 16-22, 24105 Kiel. 

Im Ministerium für Bildung und Kultur ist zum nächst-
möglichen Zeitpunkt die Aufgabe 

einer	Beratungslehrkraft	für	Fragen	der	
Begabtenförderung	(Sekundarstufe	I)

zu vergeben. In Frage kommen im Schuldienst des 
Landes stehende Lehrkräfte mit zweiter Staatsprüfung 
für das Lehramt an Realschulen oder Gymnasien. Der 
Arbeitsbereich umfasst 
– die Betreuung eines Beratungstelefons vor allem 

für Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte 
(ca. zwei Zeitstunden pro Woche), 

– die Beteiligung an und Ausrichtung von Fortbil-
dungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für Lehr-

kräfte in Zusammenarbeit mit dem MBK und dem 
IQSH,

– bei Bedarf die Einzelfallberatung in der Schule. 
Vorausgesetzt werden Erfahrung in der Förderung 
besonders begabter Schülerinnen und Schüler sowie 
entsprechende Kommunikations- und Kooperations-
fähigkeit im Umgang mit der Zielgruppe. Die Tätigkeit 
als Beratungslehrkraft muss von zu Hause aus durch-
geführt werden und setzt entsprechende Kommunika-
tionstechnik voraus. Sie ist mit einem Stundenausgleich 
im Umfang von vier Lehrerwochenstunden verbunden 
und gilt zunächst für zwei Schuljahre.
Aussagekräftige Bewerbungen mit dem Nachweis 
bisheriger Tätigkeiten richten Sie bitte innerhalb von 
vier Wochen nach Erscheinen des Nachrichtenblattes 
auf dem Dienstweg an das Ministerium für Bildung und 
Kultur (III 353), Brunswiker Straße 16-22, 24105 Kiel.  
Auskünfte erteilt Andrea Schönberg, Tel. 0431 988-
2305, E-Mail:  andrea.schoenberg@mbk.landsh.de 

Im Ministerium für Bildung und Kultur ist zum Schuljahr 
2010/11 die Stelle 

der	Koordinatorin/des	Koordinators	
für	die	Initiative		

„Mobbingfreie	Schule	–	Gemeinsam	Klasse	sein!“
zu besetzen. Für das Schuljahr 2010/11 werden hierfür 
acht Ausgleichsstunden gewährt. Bei der Initiative han-
delt es sich um ein gemeinsames Projekt der Techniker 
Krankenkasse, des Ministeriums für Bildung und Kultur, 
des Instituts für Qualitätsentwicklung an Schulen 
Schleswig-Holstein und der Aktion Kinder- und Jugend-
schutz Schleswig-Holstein e.V. (AKJS).
Bewerbungen von Lehrkräften aller Schularten sind 
über die jeweils zuständige Schulaufsichtsbehörde bis 
zum 20. August 2010 an das Ministerium für Bildung 
und Kultur, III 351, Brunswiker Straße 16-22, 24105 
Kiel zu richten.
Zu den Aufgaben der Koordinatorin/des Koordinators 
gehören insbesondere
– Betreuung und Koordination der gesamten Initiative,
– Beratung und Information der Schulen über die 

Initiative,
– Vernetzung des Angebots mit bestehenden Ange-

boten für Schulen sowie Netzwerken (Schulpsycho-
logen, Fachberater/innen  für Erziehungshilfe an 
den Förderzentren, Schulsozialarbeiter) im gewalt-
präventiven Bereich,

– Organisation und Planung der Anfragen und Anmel-
dungen im Rahmen der Initiative,

– Organisation und Planung der Fortbildungen sowie 
von Fachtagen,

– Klärung und Abwicklung logistischer Fragen.
Gefordert werden folgende Voraussetzungen: 
– Kenntnisse über die theoretischen Grundlagen 

und Hintergründe der Gewaltprävention an Schu-
len, insbesondere über die Mobbingproblematik in 
Schule 

– Wünschenswert sind Erfahrungen mit Netzwerk-
arbeit, Planung, Organisation und Durchführung 
von Fortbildungen

Die Koordinationstätigkeit erfolgt in enger Abstimmung 
mit dem IQSH sowie dem MBK.
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Die Landesregierung setzt sich für die Förderung von 
Menschen mit Behinderung ein. Schwerbehinderte 
Bewerberinnen und Bewerber werden daher bei ent-
sprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Die Landesregierung ist zudem bestrebt, ein Gleich-
gewicht zwischen weiblichen und  männlichen 
Beschäftigten in der Landesverwaltung zu erreichen. 
Frauen werden daher bei gleichwertiger Qualifikation 
im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten vorrangig 
berücksichtigt.
Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Anne Keller, IQSH 
(E-Mail: annekeller@freenet.de) oder Britta Vollertsen, 
MBK (Tel. 0431 988-2325, E-Mail: britta.vollertsen@
mbk.landsh.de) zur Verfügung.

Mitarbeit	in	der	Fachkommission	Mathematik	
zur	Entwicklung	der	Aufgaben	für	die	zentralen	
Abschlussprüfungen	–	Hauptschulabschluss	und	
Mittlerer	Schulabschluss

Das Ministerium für Bildung und Kultur beauftragt in 
Zusammenarbeit mit dem IQSH Fachkommissionen, 
bestehend aus Lehrkräften verschiedener Schularten, 
Vertreterinnen und Vertretern des MBK und des IQSH, 
mit der Entwicklung der Aufgaben für den zentral 
durchgeführten Hauptschulabschluss und den Mittleren 
Schulabschluss (Realschulabschluss). Zur Ergänzung 
der Fachkommission Mathematik wird eine Lehrkraft 
mit der Befähigung für die Laufbahn der Grund- und 
Hauptschullehrer/Innen oder Realschullehrer/Innen 
gesucht. 
Es können sich nur unbefristet im Schuldienst Schles-
wig-Holstein beschäftigte Lehrkräfte bewerben.
Von den Mitgliedern der Fachkommissionen werden 
Erfahrungen mit der Erstellung von Prüfungsaufgaben 
erwartet, die den Anforderungen des Lehrplans als 
auch der KMK-Bildungsstandards für den Hauptschul- 
bzw. den Mittleren Schulabschluss gerecht werden. 
Wünschenswert sind neben einem breiten unter-
richtspraktischen Hintergrund zudem Erfahrungen im 
Bereich der Lehreraus- und -fortbildung.
Zu den Aufgaben der Fachkommissionsmitglieder 
gehören:
– Erstellung von Prüfungsaufgaben mit Korrekturan-

weisungen und  Bewertungskriterien  
– Erstellung von Beispielaufgaben
– Mitarbeit am Aufbau eines Aufgabenpools
– Mitwirkung an Informations- und Fortbildungsveran-

staltungen
Für die Arbeit in den Fachkommissionen wird den Mit-
gliedern ein Ausgleich von drei Jahreswochenstunden 
gewährt. Die Tätigkeit ist zunächst bis zum 31. Juli 
2011 befristet; sie kann verlängert werden.
Die Landesregierung ist gesetzlich verpflichtet, 
Schwerbehinderte zu beschäftigen.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber 
werden daher bei entsprechender Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. Die Landesregierung ist bestrebt, den 
Anteil der Frauen in herausgehobenen Positionen der 
Landesverwaltung zu erhöhen. Sie fordert deshalb ent-
sprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich 
zu bewerben. 
Interessierte Lehrkräfte werden gebeten, ihre Bewer-
bung mit den üblichen Anlagen innerhalb von vier 

Wochen nach Erscheinen dieser Ausschreibung auf 
dem Dienstweg zu richten an das Ministerium für 
Bildung und Kultur, III 302, Dr. A. Fandel, Brunswiker 
Straße 16-22, 24105 Kiel.

Mitarbeit	in	Fachkommissionen	
der	Fächer	Deutsch,	Mathematik	und	Englisch	
zur	Entwicklung	verbindlicher	Inhalte	
für	die	Sekundarstufe	I	am	Gymnasium

Die Lehrpläne der Fächer Deutsch, Mathematik und 
Englisch in der Sekundarstufe I sollen um Angaben 
zu verbindlichen Kerninhalten und Wissensbeständen 
ergänzt werden. Dabei sollen die schulinternen Fach-
curricula und die „Orientierungshilfen G 8“ Berück-
sichtigung finden. Die Arbeit wird unter der Leitung 
der Fachaufsicht in Fachkommissionen, bestehend aus 
jeweils fünf Lehrkräften und Studienleiterinnen bzw. 
Studienleitern, stattfinden. 
Gesucht werden Lehrkräfte der Fächer Deutsch, 
Mathematik und Englisch mit der Befähigung der Stu-
dienrätinnen und Studienräte an Gymnasien.
Es können sich nur unbefristet im Schuldienst Schles-
wig-Holstein beschäftigte Lehrkräfte bewerben.
Von den Mitgliedern der Fachkommissionen werden 
neben einem breiten unterrichtspraktischen Hinter-
grund in der Sekundarstufe I zudem Erfahrungen mit 
der Erstellung schulinterner Fachcurricula zur Umset-
zung der Anforderungen des Lehrplans und der KMK-
Bildungsstandards erwartet.
Für die Arbeit in den Fachkommissionen werden den 
Mitgliedern zwei Ausgleichsstunden  gewährt. Die 
Tätigkeit ist bis zum 31. Juli 2011 befristet, sie kann 
verlängert werden. 
Die Landesregierung ist gesetzlich verpflichtet, 
Schwerbehinderte zu beschäftigen.
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber 
werden daher bei entsprechender Eignung bevorzugt 
berücksichtigt. Die Landesregierung ist bestrebt, den 
Anteil der Frauen in herausgehobenen Positionen der 
Landesverwaltung zu erhöhen. Sie fordert deshalb ent-
sprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich 
zu bewerben. 
Interessierte Lehrkräfte werden gebeten, ihre Bewer-
bung mit den üblichen Anlagen innerhalb von vier 
Wochen nach Erscheinen dieser Ausschreibung auf 
dem Dienstweg zu richten an das Ministerium für 
Bildung und Kultur, III 302, Dr. A. Fandel, Brunswiker 
Straße 16-22, 24105 Kiel.

christian-albrechts-universität zu Kiel

Am Institut für Pädagogik der Christian-Albrechts-Uni-
versität sind zum 1. August 2010 zwei dem Lehrstuhl 
für Berufs- und Wirtschaftspädagogik zugeordnete  
halbe Abordnungsstellen 

als	Studienrätin/Studienrat	im	Hochschuldienst

zu besetzen. Die Besetzung kann nur durch Abord-
nung von im Schuldienst von Schleswig-Holstein fest 
angestellten Diplomhandelslehrerinnen und -lehrern im 
Beamten- oder Angestelltenverhältnis erfolgen und ist 
auf zwei Jahre befristet. 
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Das Aufgabengebiet umfasst die selbständige Mit-
arbeit in der berufs- und wirtschaftspädagogischen 
Hochschullehre sowie im Bereich der komplementären 
Praktika für den auslaufenden Diplomhandelslehrerstu-
diengang und für die neuen Bachelor- und Masterstu-
diengänge mit dem Profil Handelslehrer. 
Der Schwerpunkt der Lehrtätigkeit von jeweils acht 
Semesterwochenstunden liegt in Seminarveranstaltun-
gen zur Wirtschaftspädagogik/-didaktik sowie in der 
Vor- und Nachbereitung der Praktika im Sinne einer 
komplementären Unterrichtskompetenz (kuk). In den 
Praxisphasen werden in der vorlesungsfreien Zeit im 
Bedarfsfall Betreuungsaufgaben zu übernehmen sein. 
Hinzu kommen entsprechende Beratungsleistungen im 
Zusammenhang mit Fragen der Studienorganisation 
sowie die Korrekturen studienbegleitender Prüfungs-
leistungen in diesem Bereich. 
Außerdem wird die Mitarbeit in den Modulen der 
Bachelor- und Masterstudiengänge mit dem Profil 
Lehramt an Gymnasien sowie 2-Fächer-Bachelor/
Master Pädagogik des Lehrstuhles für Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik erwartet. Dazu sind fundierte 
fachliche wie hochschuldidaktische Kenntnisse dieser 
Studiengänge unbedingt erforderlich.

Bewerberinnen und Bewerber mit einschlägigen Erfah-
rungen vor allem im Bereich des Beruflichen Gymna-
siums sowie mit Kenntnissen und Erfahrungen in der 
Ausbildung von Referendarinnen und Referendaren 
oder in der Betreuung von studentischen Praktikanten 
in beruflichen Schulen werden daher bevorzugt.
Die Universität ist bestrebt, den Anteil der weiblichen 
Lehrkräfte zu erhöhen. Sie fordert deshalb entspre-
chend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu 
bewerben. Frauen werden bei gleichwertiger Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung im Rahmen der 
gesetzlichen Möglichkeiten vorrangig berücksichtigt.
Die Hochschule setzt sich für die Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen ein. Daher werden 
schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber bei 
entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen inner-
halb von drei Wochen nach Veröffentlichung auf dem 
Dienstweg zu richten an:

Institut für Pädagogik der Christian-Albrechts- 
Universität Kiel
Lehrstuhl für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
Prof. Dr. Hans-Carl Jongebloed
Olshausenstraße 75
24098 Kiel

Mitteilung zur Änderung des 
Pflichtstundenerlasses und zur 
Möglichkeit, teilzeitanträge zu stellen

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und Kultur 
vom 19. Juli 2010 – III 421 

Lehrkräfte, denen zurzeit eine Teilzeitbeschäftigung 
über den 1. August 2010 hinaus genehmigt wurde 
oder die zum Termin 15. November 2009 einen Teil-
zeitantrag gestellt haben, der noch nicht beschieden 
wurde, können diese Teilzeit beibehalten. Hierfür ist 
kein neuer Antrag erforderlich. Die Anpassung der 
Besoldung an das neue Pflichtstundensoll erfolgt von 
Amts wegen.

Für Lehrkräfte, bei denen die Anpassung an das 
neue Pflichtstundensoll zu einer geringeren Besoldung 
führt, besteht (außer bei Altersteilzeit) die Möglichkeit, 
den bisherigen Umfang der Teilzeitbeschäftigung zu 
erhöhen. Eine Heraufsetzung ist grundsätzlich um bis 
zu 2,5 Stunden zulässig; dabei ist insbesondere die 
75 %-Marke zu beachten (siehe § 5 Pflichtstunden-
erlass sowie Erlass „Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen für teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte“). Hierfür ist 
ein neuer Antrag erforderlich.

Für Grund- und Hauptschullehrkräfte in der Sekun-
darstufe I, die bisher mit bis zu 75% der regelmäßigen 
Pflichtstundenzahl teilzeitbeschäftigt waren und bei 
denen das neue Pflichtstundensoll zu einer Überschrei-
tung der 75%-Marke führt, besteht (außer bei Alters-
teilzeit) die Möglichkeit, den bisherigen Umfang der 
Teilzeitbeschäftigung zu verringern. Eine Herabsetzung 
ist grundsätzlich auf eine Stundenzahl von 20,0 zuläs-
sig. Hierfür ist ein neuer Antrag erforderlich.

Für teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte, die im Schuljahr 
2010/11 überwiegend im Grundschulbereich einer 
Regional- oder Gemeinschaftsschule eingesetzt sein 
werden, besteht (außer bei Altersteilzeit) die Möglich-
keit, den bisherigen Umfang der Teilzeitbeschäftigung 
zu verringern. Eine Herabsetzung ist grundsätzlich um 
0,5 oder 1,0 Stunden zulässig. Hierfür ist ein neuer 
Antrag erforderlich. Die im letzten Absatz genannte 
Antragsfrist verlängert sich ggf. bis zur Bekanntgabe 
des Unterrichtseinsatzes durch die Schulleitung. 

Die Absätze 1 bis 4 gelten auch für Lehrkräfte, 
die während einer bewilligten Elternzeit über den 
1. August 2010 hinaus teilzeitbeschäftigt sind.

Die Regelungen über den Ausgleich der Vorgriffs-
stunde bleiben unberührt.

Auf die geltenden Bestimmungen zur Teilzeitbeschäf-
tigung wird hingewiesen, wonach eine unterhälftige 
Teilzeitbeschäftigung (mindestens jedoch 30 % der 
regelmäßigen Arbeitszeit) nur aus familienpolitischen 
Gründen zulässig ist. In Einzelfällen – z.B. bei bis-
heriger Teilzeit von 12,5 / 24,5 – wäre deshalb von 
der Lehrkraft zu entscheiden, ob die Erhöhung des 
Beschäftigungsumfangs zur Vermeidung einer unter-
hälftigen Beschäftigung beantragt wird.

Entsprechende Teilzeitanträge sind bis spätestens 
zum 10. September 2010 auf dem Dienstweg einzu-
reichen.

Schule
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regelmäßige Pflichtstundenzahl der 
lehrkräfte (Pflichtstundenerlass)

Erlass des Ministeriums für Bildung und Kultur 
vom 19. Juli 2010 - III 15/III 152 - 0311.121-4

Die Pflichtstundenregelung für Lehrkräfte wird nach 
Änderung wie folgt neu bekannt gemacht: 

Abschnitt I 
Pflichtstunden

§ 1 
Regelmäßige wöchentliche Pflichtstundenzahl

(1) Die regelmäßige wöchentliche Pflichtstundenzahl 
der Lehrkräfte wird wie folgt geregelt.

1. Für Grund- und Hauptschullehrkräfte bei 
Einsatz mit mehr als 50 % im Grundschul-
bereich beträgt die regelmäßige wöchent-
liche Pflichtstundenzahl 28.

 An den auslaufenden Hauptschulen, 
Grund- und Hauptschulen und Haupt-
schulteilen ermäßigt sich die regelmäßige 
wöchentliche Pflichtstundenzahl bei einem 
Einsatz mit mindestens 50 % im Haupt-
schulbereich um 0,5 Wochenstunden; die 
jeweilige Pflichtstundenzahl eines Schul-
halbjahres wird durch die Schulleiterin 
oder den Schulleiter festgesetzt. Absatz 2 
Satz 2 gilt entsprechend.

2. Für Realschullehrkräfte an Realschulen, 
auch wenn diese mit anderen Schularten 
organisatorisch verbunden sind, beträgt die 
regelmäßige wöchentliche Pflichtstunden-
zahl, sofern nicht Ziffer 5 vorrangig ist, 27.

3. Für Studienrätinnen und -räte an Gymna-
sien beträgt die regelmäßige wöchentliche 
Pflichtstundenzahl 25,5.

4. Für andere Lehrkräfte an Gymnasien 
beträgt die regelmäßige wöchentliche 
Pflichtstundenzahl 27.

 Bei Einsatz in der Oberstufe in einem Kern-
fach beziehungsweise profilgebenden Fach 
oder zwei profilergänzenden Fächern der 
Schule oder mit mindestens fünf Wochen-
stunden ermäßigt sich die regelmäßige 
Pflichtstundenzahl um 1,5 Wochenstunden.

5. Für Lehrkräfte an Gemeinschafts- oder 
Regionalschulen beträgt die regelmäßige 
wöchentliche Pflichtstundenzahl 27.

 Bei Einsatz mit mehr als 50 % im Grund-
schulbereich erhöht sich die regelmäßige 
Pflichtstundenzahl um eine Wochenstunde.

 Bei Einsatz in der Oberstufe gilt Ziffer 4 
Satz 2 entsprechend.

 Sind gleichzeitig die Voraussetzungen 
von Satz 2 und Satz 3 erfüllt, beträgt die 
wöchentliche Pflichtstundenzahl 27.

6. Für Studienrätinnen und -räte an berufsbil-
denden Schulen und Berufsschuloberlehr-
kräfte beträgt die regelmäßige wöchent-
liche Pflichtstundenzahl 25,5.

7. Für Fachlehrkräfte mit Eingangsamt A 10 an 
berufsbildenden Schulen beträgt die regel-
mäßige wöchentliche Pflichtstundenzahl 28.

8. Für andere Lehrkräfte an berufsbildenden 
Schulen beträgt die regelmäßige wöchent-
liche Pflichtstundenzahl 27.

 Bei Einsatz mit mindestens fünf Wochen-
stunden im Bereich des Beruflichen 
Gymnasiums, der Fachoberschule oder 
der Berufsoberschule ermäßigt sich die 
regelmäßige Pflichtstundenzahl um 1,5 
Wochenstunden.

9.  Für Sonderschullehrkräfte an Förder-
zentren, auch wenn diese mit anderen 
Schul arten organisatorisch verbunden 
sind, beträgt die regelmäßige wöchentliche 
Pflichtstundenzahl 27.

10.  Für Lehrkräfte an kooperativen Gesamt-
schulen, unabhängig von ihrer Laufbahn, 
beträgt die regelmäßige wöchentliche 
Pflichtstundenzahl 27.

 Bei Einsatz in der Oberstufe in einem Kern-
fach beziehungsweise profilgebenden Fach 
oder zwei profilergänzenden Fächern der 
Schule oder mit mindestens fünf Wochen-
stunden ermäßigt sich die regelmäßige 
Pflichtstundenzahl um 1,5 Wochenstunden.

(2) In den Fällen des Abs. 1 Ziffer 4 Satz 2, Ziffer 5 
Sätze 2, 3 und 4, Ziffer 8 Satz 2 und Ziffer 10 Satz 2 
wird die jeweilige Pflichtstundenzahl eines Schulhalb-
jahres durch die Schulleiterin oder den Schulleiter 
festgesetzt. Bei Teilzeitbeschäftigten erfolgt die Ermä-
ßigung bzw. Erhöhung anteilig in Abhängigkeit von der 
gewählten Wochenstundenzahl.

(3) Werden Lehrkräfte überwiegend in einer Schulart 
eingesetzt, die nicht ihrer Laufbahn entspricht, richtet 
sich die regelmäßige Pflichtstundenzahl nach der für 
diese Schulart geltenden Pflichtstundenzahl, soweit die 
Absätze 1 und 5 sowie 7 keine gesonderte Regelung 
enthalten.

(4) Für Fachlehrerinnen und Fachlehrer an allgemein 
bildenden Schulen und Förderzentren sowie Sozialpä-
dagoginnen und Sozialpädagogen, Erzieherinnen und 
Erzieher und vergleichbare Lehrkräfte richtet sich die 
regelmäßige Pflichtstundenzahl nach der Schulart, in 
der sie eingesetzt sind.

(5) Werden Sonderschullehrkräfte abweichend von 
Abs. 1 Nr. 9 in anderen Schularten eingesetzt, gilt wei-
terhin die regelmäßige Pflichtstundenzahl nach Abs. 1 
Nr. 9. Ist für diesen Einsatz bei Fördermaßnahmen ein 
zeitlicher Reiseaufwand erforderlich, so vermindert sich 
die regelmäßige wöchentliche Pflichtstundenzahl zur 
pauschalen Anrechnung des Reiseaufwandes auf die 
Dienstzeit

bei 5 bis 7 Integrationsstunden um 0,5 Unter-
richtsstunden,

bei 8 bis 14 Integrationsstunden um eine Unter-
richtsstunde,

bei 15 bis 21 Integrationsstunden um 1,5 Unter-
richtsstunden,

bei über 21 Integrationsstunden um zwei Unter-
richtsstunden.

Die Anrechnung steht teilzeitbeschäftigten Lehrkräf-
ten, die die vorgenannten Voraussetzungen erfüllen, in 
gleichem Umfang zu. Die Bestimmungen des § 2 über 
die Altersermäßigung bleiben unberührt.
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(6) Die regelmäßige wöchentliche Pflichtstundenzahl 
beträgt für

1.  Pastorinnen und Pastoren, Kirchenbeam-
tinnen und Kirchenbeamte und Lehrkräfte 
mit voller theologischer oder pädagogischer 
Ausbildung 25,5,

2.  andere kirchliche Lehrkräfte bei Einsatz in 
der Sekundarstufe I 27, 

3.  andere kirchliche Lehrkräfte bei Einsatz in 
der Sekundarstufe II 25,5.

(7) Die regelmäßige Zahl der Pflichtstunden für 
schwerbehinderte Lehrkräfte im Sinne von § 2 Abs. 2 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch ermäßigt sich 
um 0,5 Wochenstunden. § 4 Abs. 1 Satz 2 gilt entspre-
chend.

§ 2 
Altersermäßigung

(1) Ausgehend vom Regelstundenmaß nach § 1 
erhalten Lehrkräfte vom Beginn des Schuljahres an, 
das auf die Vollendung des 58. Lebensjahres folgt, 
eine Altersermäßigung von einer Stunde, vom Beginn 
des Schuljahres an, das auf die Vollendung des 60. 
Lebensjahres folgt, eine Altersermäßigung von einer 
weiteren Stunde und vom Beginn des Schuljahres an, 
das auf die Vollendung des 63. Lebensjahres folgt, 
eine dritte Stunde Altersermäßigung. Abweichend hier-
von erhalten schwerbehinderte Lehrkräfte (ab GdB 50) 
vom Beginn des Schuljahres an, das auf die Voll-
endung des 55. Lebensjahres folgt, eine Altersermä-
ßigung von zwei Stunden und vom Beginn des Schul-
jahres an, das auf die Vollendung des 60. Lebensjahres 
folgt, eine dritte Stunde Altersermäßigung. § 4 Abs. 1 
Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Im Umfang der Altersermäßigung sollen gemäß 
§ 5 des Ausgleichsstundenerlasses Aufgaben der 
Schulorganisation übertragen werden. Dies gilt nicht 
für schwerbehinderte Lehrkräfte (ab GdB 50). In 
begründeten Ausnahmefällen kann die Schulleiterin 
oder der Schulleiter von einer Übertragung absehen.

§ 3 
Über- und Unterschreitung der Pflichtstundenzahl

(1) Die regelmäßigen wöchentlichen Pflichtstunden-
zahlen nach § 1 stellen keine Mindest- oder Höchst-
grenze für den auf den Unterricht entfallenden Teil der 
Arbeitszeit dar. Notwendig werdende Vertretungen sind 
von der Schulleiterin oder dem Schulleiter unter Beach-
tung des § 3 Abs. 8 Buchst. a) der Lehrerdienstord-
nung so zu verteilen, dass den sachlichen Forderungen 
für eine sinnvolle Fachvertretung möglichst entspro-
chen, aber auch der einzelnen Lehrkraft verständnisvoll 
Rechnung getragen wird.

(2) Verschiedenheiten des Unterrichtsbetriebes der 
Schulhalbjahre und besonderer Fächerbedarf können 
zu Über- oder Unterschreitungen der Pflichtstunden-
zahlen führen. Sie sind bei nächstmöglicher Gelegen-
heit, spätestens jedoch im übernächsten Schuljahr 
auszugleichen.

(3) Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte, deren Beschäf-
tigungsumfang Bruchteile von Unterrichtsstunden 
einschließt, sind im wöchentlichen Wechsel oder im 
Wechsel der Schulhalbjahre für den Unterrichtsbetrieb 
so einzuplanen, dass durch den Einsatz mit vollen 

Unterrichtsstunden entstehende Mehr- oder Minderbe-
lastungen ausgeglichen werden.

§ 4 
Ermäßigungen bei Schwerbehinderung  
und Krankheit

(1) Schwerbehinderte Lehrkräfte im Sinne des § 2 
Abs. 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch erhalten 
auf ihren Antrag eine Ermäßigung der Pflichtstunden. 
Der Nachweis der Schwerbehinderteneigenschaft 
erfolgt durch Vorlage eines gültigen Schwerbehinder-
tenausweises. Die Ermäßigung beträgt bei einem Grad 
der Behinderung (GdB) von
50 = 1 Unterrichtsstunde in der Woche,
60 = 2 Unterrichtsstunden in der Woche,
70 = 3 Unterrichtsstunden in der Woche,
80 = 4 Unterrichtsstunden in der Woche,
90 = 5 Unterrichtsstunden in der Woche,
100 = 6 Unterrichtsstunden in der Woche.

(2) Schwerbehinderte Lehrkräfte, bei denen die 
Ermäßigung nach Absatz 1 nicht der individuellen 
Belastbarkeit gerecht wird, können eine höhere Ermä-
ßigung beantragen. Dem Antrag ist ein fachärztliches 
Gutachten beizufügen, aus dem sich ergeben muss, 
für welchen Zeitraum eine verminderte Belastbarkeit 
besteht und welche wöchentliche Unterrichtsstunden-
zahl der Lehrkraft während dieser Zeit zumutbar ist. 
Bei der Erstellung des fachärztlichen Gutachtens ist 
unabhängig von dem amtlich festgesetzten Grad der 
Behinderung ausschlaggebend, in welchem Umfang 
der Lehrerberuf trotz der Behinderung noch ausgeübt 
werden kann. Die Kosten des fachärztlichen Gut-
achtens sind von der den Antrag stellenden Lehrkraft 
zu tragen. Der Dienstherr kann zu diesem Gutachten 
auf seine Kosten eine Stellungnahme des zuständigen 
Amtsarztes einholen.

(3) Bei Beeinträchtigung der Dienstfähigkeit infolge 
Krankheit kann ebenfalls eine vorübergehende Ermäßi-
gung der Pflichtstunden beantragt werden. Die Fest-
stellung des Umfangs der Beeinträchtigung der Dienst-
fähigkeit erfolgt durch ein amtsärztliches Gutachten, 
das aufgrund des Antrages auf Ermäßigung durch das 
Schulamt bzw. das Ministerium für Bildung und Kultur 
veranlasst wird. Aus dem amtsärztlichen Gutachten 
muss sich ergeben, für welchen Zeitraum eine vermin-
derte Belastbarkeit besteht und welche wöchentliche 
Unterrichtsstundenzahl der Lehrkraft während dieser 
Zeit zumutbar ist. Die Kosten des amtsärztlichen Gut-
achtens sind von der den Antrag stellenden Lehrkraft 
zu tragen. Sind Lehrkräfte längere Zeit gesundheitlich 
nicht in der Lage, ihre Unterrichtsverpflichtung in vol-
lem Umfang wahrzunehmen, ist in der Regel ein Antrag 
auf Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft bei 
der zuständigen Stelle einzureichen, falls ein solcher 
noch nicht gestellt worden ist.

§ 5 
Zusammentreffen von Ermäßigungen  
und Teilzeitbeschäftigung

(1) Bei einer Teilzeitbeschäftigung mit ¾ und mehr 
der regelmäßigen Pflichtstundenzahl wird eine Pflicht-
stundenermäßigung nach § 4 Abs. 1 sowie eine Alters-
ermäßigung nach § 2 in vollem Umfang weiter gewährt. 
Bei einer Teilzeitbeschäftigung mit weniger als ¾ der 
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regelmäßigen Pflichtstundenzahl vermindert sich eine 
Pflichtstundenermäßigung nach § 4 Abs. 1 sowie eine 
Altersermäßigung nach § 2 um die Hälfte.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend bei begrenzter Dienst-
fähigkeit nach § 27 BeamtStG.

Abschnitt II  
Vorgriffsstunde

§ 6 
Vorgriffsstunde

(1) Über die regelmäßige wöchentliche Pflichtstun-
denzahl nach § 1 hinaus erteilen Lehrkräfte unabhängig 
von ihrem Beschäftigungsumfang zusätzlichen Unter-
richt im Umfang von einer halben Unterrichtsstunde. 
Diese Vorgriffsstunde ist zu erteilen bis zum Ende des 
Schuljahres, in dem die Lehrkraft das 58. Lebensjahr 
vollendet, längstens aber
a)  für Lehrkräfte an Grund- und Hauptschulen und an 

entsprechenden Teilen verbundener Systeme bis 
zum Ende des Schuljahres 2004/05,

b)  für Lehrkräfte an Real- und Sonderschulen bis zum 
Ende des Schuljahres 2006/07,

c) für Lehrkräfte an Gymnasien, Gesamtschulen und 
berufsbildenden Schulen bis zum Ende des Schul-
jahres 2007/08.

Die nach Satz 1 erteilten Vorgriffsstunden werden nach 
Maßgabe der §§ 7, 8 und 8 a ausgeglichen.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Schulleiterinnen und 
Schulleiter, für schwerbehinderte Lehrkräfte sowie für 
Lehrkräfte mit begrenzter Dienstfähigkeit nach § 27 
BeamtStG.

§ 7 
Ausgleichszeitraum und -umfang

(1) Lehrkräfte an Grund- und Hauptschulen und an 
entsprechenden Teilen verbundener Systeme erhalten 
ab dem Schuljahr 2009/10 bis einschließlich Schul-
jahr 2014/15 einen zeitlichen Ausgleich von einer 
Unterrichtsstunde.

(2) Die Lehrkräfte an Sonder- und Realschulen 
erhalten ab dem Schuljahr 2009/10 bis einschließlich 
Schuljahr 2016/17 einen zeitlichen Ausgleich von einer 
halben Unterrichtsstunde.

(3) Die Lehrkräfte an Gesamtschulen, an Gymna-
sien und an berufsbildenden Schulen erhalten ab 
dem Schuljahr 2009/10 bis einschließlich Schul-
jahr 2017/18 einen zeitlichen Ausgleich von einer 
halben Unterrichtsstunde. Die Fachlehrerinnen und 
-lehrer gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 7 dieses Erlasses erhal-
ten abweichend hiervon einen zeitlichen Ausgleich von 
einer Unterrichtsstunde.

(4) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 beginnt 
der Ausgleichszeitraum 
a)  für die Lehrkräfte, die in den  Schuljahren 

1999/2000 und 2000/01 das 58. Lebensjahr voll-
enden, mit dem Beginn des Schuljahres, das auf 
die Vollendung des 62. Lebensjahres folgt,

b)  für die Lehrkräfte, die in den Schuljahren 2001/02 
bis 2005/06 das 58. Lebensjahr vollenden, mit dem 
Beginn des Schuljahres 2006/07,

c)  für die Lehrkräfte, die in den Schuljahren 2006/07 
und 2007/08 das 58. Lebensjahr vollenden, mit 
dem Beginn des Schuljahres, das auf die Voll-
endung des 58. Lebensjahres folgt.

(5) Ein Ausgleich in Geld erfolgt nicht.

§ 8 
Ausgleichsmodus

(1) Der zeitliche Ausgleich erfolgt durch spätere 
Absenkung der Pflichtstunden. Er findet in der Regel 
wie erteilt statt.

(2) Der zeitliche Ausgleich wird verblockt, wenn 
wegen des Antragsruhestandes, wegen Erreichen der 
Altersgrenze, wegen Ausscheidens aus dem Dienstver-
hältnis, der Versetzung zu einem anderen Dienstherrn 
oder bei einem Wechsel in andere Bereiche, in denen 
die Vorgriffsregelung nicht gilt, ein zeitlicher Ausgleich 
über einen kürzeren Zeitraum als den Erteilungszeit-
raum erforderlich wird. In den Fällen einer vorzeitigen 
Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit 
kann ein zeitlicher Ausgleich nicht erfolgen.

(3) Sofern die Vorgriffsstunde nur während eines 
Teils des Vorgriffszeitraumes erteilt wurde (beispiels-
weise wegen Einstellung nach Beginn der Vorgriffs-
regelung oder wegen Beurlaubung für mindestens ein 
Schuljahr), erfolgt der zeitliche Ausgleich nur für einen 
Zeitraum, der dem Zeitraum der tatsächlichen Erteilung 
der Vorgriffsstunde entspricht.

(4) Der Ausgleichsumfang ist bei Wechsel der Schul-
art auf den Umfang der tatsächlich erteilten Vorgriffs-
stunden begrenzt. § 7 Abs. 1 bleibt unberührt.

§ 8 a 
Ausgleich auf Antrag

Auf Antrag kann der zeitliche Ausgleich auch in der 
Weise erfolgen, dass der Ausgleichszeitraum verkürzt 
und dafür der jährliche Ausgleichsumfang entspre-
chend angepasst wird (Bündelung des Ausgleichs). In 
diesen Fällen verschiebt sich der Beginn des Aus-
gleichszeitraumes entsprechend der Verkürzung auf die 
Schuljahre ab 2011/12. Das gemäß §§ 7 Abs. 1 bis 
3, 8 Abs. 3 bestimmte Ende des Ausgleichszeitraumes 
und der Gesamtumfang des Ausgleichsanspruches 
bleiben unverändert. Eine Bündelung ist nur bis zu 
einem Umfang möglich, zu dem sich in dem jeweili-
gen Schuljahr des Ausgleichszeitraumes der jährliche 
Ausgleichsanspruch summiert hat. Aus triftigem Grund 
wird auf Antrag wieder ein Ausgleich nach §§ 7, 8 
ermöglicht.

§ 9 
Vorgriffsstunde für angestellte Lehrkräfte

Der Ausgleichsumfang der bis zum 31. Juli 2007 
von Lehrkräften im unbefristeten Angestelltenverhält-
nis nach dem Pflichtstundenerlass in der Fassung 
vom 6. April 2006 geleisteten Vorgriffsstunden bleibt 
unberührt.

§ 10 
Schlussvorschrift

Dieser Erlass tritt am 1. August 2010 in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Erlasse „Regelmäßige Pflicht-
stundenzahl der Lehrkräfte (Pflichtstundenerlass)“ vom 
30. März 2007 - III 15/III 153 - 0311.121-4 (NBl. MBF. 
Schl-H. S. 77), geändert durch Erlass vom 21. Sep-
tember 2008 - III 17/III 173 - 0311.121.-4- (NBl. MBF. 
Schl.-H. S. 325), und der Erlass „Regelmäßige Pflicht-
stundenzahl der Lehrkräfte (Pflichtstundenerlass)“ vom 
22. Februar 2010 - III 15/III 152 - 0311.121-4 (NBl.
MBK. Schl.-H. S. 76) außer Kraft.


